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Tagesordnungspunkt  

Antrag der Abgeordneten Daniela Kluckert, Frank 
Sitta, Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der FDP 

E-Scooter und Hoverboards jetzt bürgerfreund-
lich zulassen – Flexible Mobilität schnell und in-
novativ ermöglichen 

Elektrokleinstfahrzeuge 

BT-Drucksache 19/8543 

Vorsitzender: Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, ich be-
grüße Sie herzlich zu der 43. Sitzung des Aus-
schusses für Verkehr und digitale Infrastruktur, 
der heutigen öffentlichen Anhörung zu dem An-
trag der FDP-Fraktion „E-Scooter und Hover-
boards jetzt bürgerfreundlich zulassen – Flexible 
Mobilität schnell und innovativ ermöglichen“, 
Drucksache 19/8543.  

Ich darf zu unserer Anhörung ganz besonders un-
sere Gäste und die Sachverständigen herzlich be-
grüßen. Ich beginne mit Herrn Prof. Kurt Bodewig, 
Bundesminister a.D., in diesem Hause noch allen 
gut bekannt, jetzt in seiner Eigenschaft als Vertre-
ter der Deutschen Verkehrswacht hier; Herrn Sieg-
fried Brockmann vom Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft; Frau Hilke Gro-
enewold vom Deutschen Blinden- und Sehbehin-
dertenverband; Herrn Christian Kellner vom Deut-
schen Verkehrssicherheitsrat (DVR); Herrn Prof. 
Dr. Karsten Lemmer vom Deutschen Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt; Herrn Hilmar von Lojewski 
vom Deutschen Städtetag, der hier aber alle kom-
munalen Spitzenverbände vertritt; Herrn Prof. Dr. 
Eckehard Fozzy Moritz – ich nehme an, er kommt 
gleich noch –; Herrn Roland Stimpel von FUSS 
e.V. und Herrn Lars Zemke vom Electric Empire – 
Bundesverband Elektrokleinstfahrzeuge e.V. 

Ich möchte den Sachverständigen, die schriftliche 
Stellungnahmen eingereicht haben, dafür herzlich 
danken. Diese sind als Ausschussdrucksachen 
19(15)218 A-H verteilt worden und liegen hier 
aus. Sie sind aber auch im Internet abrufbar.  

Zum Ablauf der Anhörung, für die die es noch 
nicht kennen: 

Wir haben uns darauf verständigt, dass es keine 
Eingangsstatements der Sachverständigen geben 

soll. In jeder Fragerunde können die Ausschuss-
mitglieder, die sich zu Wort melden, bis zu zwei 
Fragen stellen, müssen es aber nicht. Man kann 
auch nur eine Frage stellen. Die Fragesteller kön-
nen außerdem in einer Fragerunde höchstens zwei 
Sachverständige befragen. Auch da gilt natürlich, 
dass man auch nur einen Sachverständigen oder 
eine Sachverständige fragen darf. Aufgrund eines 
Beschlusses unseres Ausschusses bitte ich die 
Fragesteller, sich auf die vorgesehene Redezeit 
von drei Minuten zu beschränken. Als Hilfestel-
lung wird oben die abgelaufene Zeit auf den Mo-
nitoren in der Deckenampel angezeigt. Unsere 
Sachverständigen haben eine Redezeit von fünf 
Minuten pro Frage. Anschließend folgt der jeweils 
nächste Fragesteller. Wir gehen insgesamt von ei-
nem Zeitrahmen von ungefähr eineinhalb Stun-
den aus, das heißt wir wollen um 12.30 Uhr fertig 
sein. Es sind zwei Frage- und Antwortrunden vor-
gesehen. Von der öffentlichen Anhörung werden 
wir – wie üblich bei unseren öffentlichen Anhö-
rungen – ein Wortprotokoll erstellen, das auch al-
len Interessierten im Internet zugänglich sein 
wird. Diese Anhörung wird zudem im Parlaments-
fernsehen auf Kanal 2 zeitversetzt am 9. Mai ab 
14.00 Uhr übertragen und ist im Internet abrufbar. 
Die erste Fragerunde beginnt mit der Fraktion der 
CDU/CSU. Herr Dr. Ploß, Sie haben das Wort! 

Abg. Dr. Christoph Ploß (CDU/CSU): Herr Vorsit-
zender, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
wir haben hier schon viel über das Thema Elektro-
kleinstfahrzeuge und die damit verbundene Lega-
lisierung gesprochen und waren weitestgehend 
auch übereingekommen, dass die Elektrokleinst-
fahrzeuge eine wichtige Rolle spielen, zumal in ei-
ner Großstadt, wenn wir über die erste und letzte 
Meile reden, gerade auch in der Verknüpfung mit 
anderen Verkehrsträgern. Ich nenne mal ein Bei-
spiel. In meiner Stadt Hamburg gibt es viele gute 
U-Bahn- und S-Bahn-Stationen, für viele erreich-
bar, aber einige wohnen zum Beispiel zwei oder 
drei Kilometer entfernt. Da kann es mit der Legali-
sierung von Elektrokleinstfahrzeugen natürlich 
dazu führen, dass diese Menschen sagen, sie fah-
ren die zwei Kilometer zur U-Bahn-Station mit ei-
nem E-Scooter oder E-Tretroller, fahren dann mit 
der Bahn in die Innenstadt und gehen dann dort 
zur Arbeit oder machen etwas anderes. Das sind 
Personen, die jetzt häufig das Auto genommen ha-
ben, weil sie sagten, die zwei, drei Kilometer sind 
zu weit. Auch im ländlichen Raum können die 
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Elektrokleinstfahrzeuge natürlich eine wichtige 
Rolle spielen, weil wir dort logischerweise ein 
nicht ganz so dicht vertaktetes Verkehrsnetz und 
Angebot wie im großstädtischen Raum haben.  

Meine beiden Fragen gehen in dem Zusammen-
hang an Herrn Prof. Lemmer, dessen Stellung-
nahme ich mir natürlich mit Interesse durchgele-
sen habe. Dort sprechen Sie von weiterem For-
schungsbedarf zum Aufkommen und zum Zulas-
sen neuer innovativer Mobilitätsformen und Ver-
kehrsmittel, wie zum Beispiel der E-Roller. Da 
würde mich interessieren, welche Erkenntnisse 
und Forschungen es schon in Bezug auf Interak-
tion und Kooperation verschiedener Verkehrsteil-
nehmer gibt, zum einen motorisiert und zum an-
deren auch nichtmotorisiert.  

Meine zweite Frage geht auch an Sie. Sie haben 
auch in Ihrer Stellungnahme und in anderen Pa-
pieren dargelegt, dass einer der Schwerpunkte  
Ihrer Forschung die Forschung an intermodalen 
Verkehrskonzepten ist. Hier würde mich auch in-
teressieren, für unsere künftige Arbeit im Ver-
kehrsausschuss, wo Sie weiteren Regulierungsbe-
darf sehen. Herzlichen Dank!  

Vorsitzender: Danke sehr! Die Sachverständigen 
notieren sich jeweils die Fragen! Dr. Spaniel für 
die AfD-Fraktion, bitte! 

Abg. Dr. Dirk Spaniel (AfD): Meine Frage geht an 
Herrn Kellner vom DVR. Pkw haben eine 
Bremsverzögerung von ungefähr 9 bis 11 m/s2, 
Fahrräder etwa 6,5 m/s2 und die von der Bundes-
anstalt für Straßenwesen untersuchten Elektro-
kleinstfahrzeuge haben dort Werte gehabt, die teil-
weise deutlich unterhalb 3,5 m/s2 liegen. Und das 
war als ein Schwellwert bezeichnet worden. Ins-
besondere betroffen sind davon eben Hover-
boards, E-Scooter oder auch Fahrzeuge ohne 
Lenkstange, diese Monowheels. Die Frage an Sie 
ist jetzt konkret: Wie ist die Sicherheit dieser 
Fahrzeuge in Bezug auf die Kollisionsgefahr mit 
anderen Verkehrsteilnehmern und vor allen Din-
gen im Verhältnis zum Fahrrad zu sehen? Es geht 
ganz konkret darum, dass diese Fahrzeuge dann 
eine Bremsverzögerung haben, die teilweise nicht 
einmal halb so hoch ist, wie die eines Fahrrades 
und dadurch natürlich ein höherer Abstand zu 
wahren ist oder eben eine niedrigere Geschwin-
digkeit zu fordern ist.  

Die zweite Frage geht an Herrn Prof. Lemmer. 

Welchen Einfluss haben denn die neuen Elektro-
kleinstfahrzeuge auf andere Mobilitätsarten? Ver-
drängen diese etwa Mobilitätsformen wie Fußgän-
ger oder Radfahrer? Oder wird es nach Ihrer Erfah-
rung eher so sein, dass zusätzliche Angebote auch 
zusätzliche Mobilität erzeugen? Wenn ich bisher – 
das wurde gerade von dem Kollegen angedeutet –
von der Schnellbahnhaltestelle eher so 500 Meter 
oder 5 Minuten akzeptiere, kann ich zukünftig mit 
der gleichen Logik und dem gleichen Weg meinen 
Wohnort auch weiter weg von dieser Haltestelle 
legen und damit eben durch die Nutzung von E-
Scootern auch mehr Verkehr erzeugen. Wie beur-
teilen Sie diesen Effekt, den es da geben könnte? 
Vielen Dank! 

Vorsitzender: Danke sehr! Kollege Klare bitte für 
die SPD-Fraktion. 

Abg. Arno Klare (SPD): Herr Vorsitzender vielen 
Dank! Als ich heute Morgen – ich muss jetzt sagen 
„first mile“ nicht „last mile“ – 1,3 Kilometer von 
meiner Wohnung hierher gelaufen bin, bei 
schönstem Wetter – Laufen geht übrigens auch, 
man muss nicht elektrisch fahren, man kann auch 
laufen, bei 1,3 Kilometern wunderbar übrigens –, 
habe ich mir überlegt, welche Fragen stelle ich 
denn heute hier. Und ich will an Prof. Bodewig 
und an Herrn Brockmann eine Frage stellen, mit 
etwas unterschiedlicher Akzentuierung. Dann 
bitte ich, die zu beantworten. Wie muss eine Rege-
lung aussehen, welche Elemente muss sie enthal-
ten, damit wir das, was da mit Sicherheit kommen 
wird – wir werden es nicht aufhalten, wir werden 
es nicht verbieten, das will ja auch keiner –, regu-
latorisch unter Sicherheitsaspekten und Versiche-
rungsaspekten wirklich vernünftig in den Griff  
bekommen? 

Vorsitzender: Vielen Dank! Kollegin Kluckert 
bitte für die FDP-Fraktion! 

Abg. Daniela Kluckert (FDP): Vielen Dank, Herr 
Vorsitzender! Wir als FDP-Fraktion fordern schon 
seit langem, dass diese Arten von Fahrzeugen auf 
deutschen Straßen zugelassen werden. Sie sind 
auch in allen Ländern um uns herum bereits zuge-
lassen. In Wien, Paris, Madrid fahren diese Fahr-
zeuge bereits. Nur Deutschland tut sich sehr 
schwer. Jetzt haben wir eine Verordnung vorgelegt 
bekommen, die wiederum auch nicht alle Fahr-
zeugklassen umfasst. Beispielsweise sind die klei-
nen, agilen Fahrzeuge davon ausgenommen. Aber 
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auch hier sehen wir, auch von deutschen Unter-
nehmen, einen Innovationsschub in Richtung zu 
neuen Fahrzeugen, wie zum Beispiel dem E-Ein-
rad oder anderen Dingen, die leider eben von der 
vorliegenden Verordnung nicht erfasst werden. 
Deswegen können wir uns hier auch heute aus-
schließlich über E-Scooter unterhalten. Wir sehen 
in der vorliegenden Verordnung für E-Scooter ei-
nen deutschen Sonderweg, den wir hier einschla-
gen und der auch deswegen an einigen Stellen 
wenig praktikabel erscheint. Der Verband Electric 
Empire hat sich ja auch deshalb gegründet.  

Deswegen frage ich Sie, Herr Zemke: Wie bewer-
ten Sie denn diesen einzigartigen Sonderweg des 
BMVI, der hier eingeschlagen wird, der ja auch 
durch die Geschwindigkeit, die zugelassen wer-
den soll, aber auch durch Besonderheiten, die die 
Fahrzeuge aufweisen müssen, gekennzeichnet ist? 
Welche Nachteile erfahren denn Ihrer Meinung 
nach Hersteller und auch Nutzer von Elektro-
kleinstfahrzeugen in Deutschland aus Ihrer Sicht 
durch die Regelungen des BMVI, die hier vorgese-
hen werden?  

Und als zweite Frage: Sie beklagen in Ihrer Stel-
lungnahme, dass der Verordnungsentwurf den be-
reits auf deutschen Straßen existierenden Rege-
lungen nicht gerecht wird und auch keine klima-
freundliche Gestaltung der Mobilität zulassen 
würde. Deswegen: Was wäre denn Ihrer Meinung 
nach eine praxisnahe Regelung, die diesem 
Wunsch nach Mobilität für die letzte Meile, und 
damit der Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs, 
gerecht werden würde? Vielen Dank! 

Vorsitzender: Vielen Dank! Kollege Wagner bitte 
für die Fraktion DIE LINKE.! 

Abg. Andreas Wagner (DIE LINKE.): Herzlichen 
Dank! DIE LINKE. betrachtet den Gehweg als 
Schutzraum für die schwächsten Verkehrsteilneh-
merinnen und Verkehrsteilnehmer. Neben jünge-
ren und älteren Fußgängern bewegen sich auf die-
sen Flächen auch Menschen mit Sehbehinderun-
gen und Fahrradfahrer im Kindesalter, die über 
wenig Fahrpraxis verfügen und Gefahrensituatio-
nen schwer einschätzen können. Diese Gruppen 
der Verkehrsteilnehmer gilt es vor Kollisionen mit 
motorisierten Verkehrsmitteln, wie E-Scootern, zu 
schützen. Für DIE LINKE. sind Elektrokleinstfahr-
zeuge, die auf Radwegen fahren, insbesondere auf 
der letzten Meile, eine umweltschonende Mobili- 

tätsalternative zum motorisierten Individualver-
kehr, die zu einer sozialökologischen Verkehrs-
wende beitragen kann, sofern im Gegenzug Auto-
fahrten entfallen. Die Attraktivität des Fuß- und 
Radverkehrs ist jedoch im hohen Maße von der 
zur Verfügung gestellten Infrastruktur abhängig. 
Nur wenn es eine Neuaufteilung der Verkehrsflä-
chen zugunsten des Umweltverbundes gibt, kön-
nen der Rad- und Fußverkehr, aber auch die Elekt-
rokleinstfahrzeuge, ihr Potenzial für eine nachhal-
tige Mobilität entfalten.  

Ich habe zwei Fragen an Frau Groenewold und 
Herrn Stimpel. Zum einen: Wie schätzen Sie die 
derzeitige Kapazität der Gehwege für das aktuelle 
Verkehrsaufkommen ein? Und welchen Einfluss 
hätte die Freigabe von Gehwegen für Elektro-
kleinstfahrzeuge auf diese Kapazität? Was würde 
das für die Mobilität der Zufußgehenden bedeu-
ten?  

Und die zweite Frage: Welche Erfahrungen wur-
den mit Elektrokleinstfahrzeugen auf Gehwegen 
im Ausland gemacht? Nach unserer Kenntnis wur-
den Elektrokleinstfahrzeuge auf Gehwegen in Peru 
verboten. In Frankreich ist ein Verbot geplant. 
Können Sie etwas zu den Hintergründen sagen? 
Vielen Dank! 

Vorsitzender: Danke sehr! Kollege Gastel bitte für 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN! 

Abg. Matthias Gastel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Bevor ich zu den eigentlichen Fragen 
komme: Ich glaube, wenn man sich die ganze His-
torie dieser geplanten Verordnung anguckt, dann 
zeigt es, wie man Politik eben nicht machen 
sollte. Nämlich erst kommt eine sehr bürokrati-
sche Regulierungsvorlage zu einem sehr späten 
Zeitpunkt, nachdem die meisten europäischen 
Länder bereits ihre Regelungen erlassen haben. 
Dann kam plötzlich völlig überraschend die Geh-
wegnutzung rein – keiner weiß, warum eigent 
lich –, was wirklich die Akzeptanz dieser Kleinst-
fahrzeuge, die wir haben wollen und die wir brau-
chen, wenn wir das Thema ernst nehmen, sehr 
massiv gefährdet hat und gefährdet hätte, wenn 
sie noch weitergekommen wäre. Und jetzt ist auch 
noch die pünktliche Verabschiedung im Bundes-
rat daran fast gescheitert. Wir sehen auch große 
Chancen, und deswegen sehen wir es mit Bedau-
ern, wie das ganze gelaufen ist.  

Zwischenruf ohne Mikrofon. 
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… Liebe Kollegin, ich habe drei Minuten, wie alle 
anderen auch und wie ich das in Bewertung und 
Fragestellung aufteile, bleibt alleine mir überlas-
sen.  

So sollte man es nicht machen. Wir hoffen, dass 
das Ganze jetzt auf einen guten Weg kommt, weil 
die Kleinstfahrzeuge eine Chance sind, für die 
städtische, aber nicht nur für die städtische Mobi-
lität, für eine weitere Alternative zum Auto im  
Bereich von Kurzstrecken.  

Meine erste Frage richtet sich jetzt deswegen auch 
an die Bundesregierung, und zwar im Hinblick 
darauf, dass jetzt diese Gehwegnutzung rausfallen 
soll. Es sind ja noch nicht alle Fragen in dem Kon-
text beantwortet. Zum Beispiel die Frage: Sollen 
die Kommunen weiterhin Gehwege durch eine  
Ausschilderung für die Kleinstfahrzeuge freigeben 
können oder fliegt auch das raus? Dann in dem 
Kontext, auch was die Altersgrenze angeht und 
auch die Ausnahmeverordnung für Fahrzeuge 
ohne Lenk- und Haltestange, das hat alles mit dem 
einen Thema „Herausnahme der Gehwegnutzung“ 
zu tun. 

Meine zweite Frage richtet sich an den Deutschen 
Blinden- und Sehbehindertenverband: Sie haben 
in Ihrer schriftlichen Vorlage geschrieben, dass 
Sie sich eine eigene Klasse vorstellen können, bis 
6 km/h für Menschen mit Behinderung, um deren 
Mobilität zu erleichtern. Wenn Sie da bitte ge-
nauer ausführen können, unter welchen Bedin-
gungen Sie sich das vorstellen können. Und auch 
welche Hoffnungen Sie damit verbinden und für 
welchen Kreis von Personen Sie sich ein solches 
Fahrzeug vorstellen können. Sie hatten ja auch ge-
schrieben, dass die dann auf dem Gehweg fahren 
können sollen. Deswegen ist es sicherlich keine 
ganz einfache Vorlage oder kein ganz einfacher 
Vorschlag, nach der Debatte, die wir in den letz-
ten Wochen hatten.  

Vorsitzender: Vielen Dank! Professor Lemmer, an 
Sie habe ich drei Fragen gezählt. Sie haben das 
Wort, bitte! 

Prof. Dr. Karsten Lemmer (Deutsches Zentrum f. 
Luft- und Raumfahrt e.V. – DLR): Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Das übergeordnete Ziel 
ist es a) Mobilität sicherzustellen und b) dies auch 
nachhaltig zu gestalten. Also Klimaschutz, Lärm 
in urbanen Räumen, hierfür brauchen wir einfach 
eine Offenheit für neue Mobilitätsformen, um 

auch Alternativen zum Kraftfahrzeug zu realisie-
ren. Es gibt noch relativ beschränkte Erkenntnisse 
über multimodales und intermodales Verkehrsver-
halten. Viele unterschiedliche Elemente des Ver-
kehrssystems, sowohl auf der Angebots- als auch 
auf der Nachfrageseite, können eben das Verkehrs-
verhalten signifikant beeinflussen. Dabei gibt es 
insbesondere zwei Aspekte. Das eine sind techni-
sche Möglichkeiten, technische Aspekte. Das 
Zweite ist auch das Thema der Akzeptanz, Das 
heißt, wie gehen die Menschen am Ende damit 
um. Diese Sachen muss man miteinander betrach-
ten, vergleichen. Nicht alles was geht, wird dann 
auch entsprechend gewollt und auch nicht alles 
wird genutzt. Anreize können das verändern. Im 
urbanen Raum ist es so, dass bei den Elektro-
kleinstfahrzeugen, neben Fahrrad, Auto, ÖPNV, 
die Nutzung zunehmen wird. Es gibt die Beobach-
tung, dass unser Mobilitätsbedürfnis ansteigend 
ist. Es macht dort Sinn, auch nach Alternativen zu 
schauen und Alternativen zu realisieren. Was bei 
Elektrokleinstfahrzeugen sehr attraktiv ist, ist das 
Verhältnis von bewegender und bewegter Masse. 
Das heißt, die Fahrzeuge sind von der Masse her 
relativ klein, wenn sie einen Menschen transpor-
tieren, ist die Nutzleistung recht gut. Oder anders 
formuliert: der Energiebedarf ist relativ niedrig, 
was dieses System dort durchaus sehr interessant 
macht. Das heißt, Elektrokleinstfahrzeuge können 
andere Verkehrsträger auf der letzten Meile er-
schließbar machen, sie können angespannte 
Raumsituationen durchaus entlasten und auch ei-
nen Beitrag zur Senkung von CO2-Emissionen rea-
lisieren. Auch das Potenzial der Stärkung von In-
ter- und Multimodalität kann dort entsprechend 
realisiert werden. Randbedingungen dafür sind 
natürlich, dass das Thema „Mitnahme im ÖPNV“ 
geregelt ist, dass es geklärt ist, dass eben auch 
Leihkonzepte, Geschäftsmodelle adäquat entspre-
chend abgebildet werden und auch die Nutzung 
des öffentlichen Raumes grundsätzlich geklärt ist. 
Auch kleine Fahrzeuge müssen irgendwo abge-
stellt werden. Manchmal werden sie sozusagen 
abgestellt, aber es gibt auch in unserer Bevölke-
rung Menschen, die eben sie nehmen, werfen, 
weil sie sind relativ leicht. Es gibt dort Beobach-
tungen, insbesondere auch aus anderen Ländern. 
Das heißt, also auch dieser Umgang ist entspre-
chend zu berücksichtigen.  

Auch muss man schauen, das ist bauartbedingt: 
Sind Elektrokleinstfahrzeuge – ich sage jetzt mal 
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ganz bewusst – „unsicher“, wenn sie im öffentli-
chen Verkehrsraum auf nicht motorisierte, verletz-
liche Verkehrsteilnehmer treffen. Das hängt von 
der Relation der Differenzgeschwindigkeit und 
der Massen ab. Aber, wie gesagt, es gibt keine Mo-
bilitätsform, die absolut sicher ist. Auch das müs-
sen wir dabei berücksichtigen. Die Frage ging ja 
auch in Richtung Forschung: was müsste man 
denn eigentlich tun, um dieses genauer zu be-
leuchten? Zum einen würde ich das mal als pro-
aktive Unfallforschung überschreiben wollen. Das 
heißt, zu schauen: was sind eigentlich kritische 
Situationen, wie gehen Menschen damit um? Wir 
machen so etwas im DLR schon heute, indem wir 
uns an Kreuzungen in Städten 24 Stunden, 7 Tage 
die Woche anschauen, wie Menschen ihre Infra-
struktur benutzen, mit welchen Mitteln sie unter-
wegs sind und was dabei kritische Situationen 
sind, die nicht zwingend zu Unfällen, aber zu  
Beinahe-Unfällen führen. Ich glaube, dass das ein 
ganz wichtiger Aspekt ist.  

Elektrokleinstfahrzeuge haben relativ wenig Spiel-
raum für fahrzeugeigene Sicherheitssysteme. Also 
Airbag ist vielleicht sehr beschränkt an der Stelle, 
Rückhaltesysteme – wird auch sehr schwierig 
sein. Das heißt, wir brauchen ein integriertes Si-
cherheitskonzept und Sicherheitssystem. Auch da 
besteht Forschungsbedarf. Kritische Situationen, 
die wir heute von Radfahrern kennen, Tote-Win-
kel-Unfälle, insbesondere mit Lkw – dort gibt es 
heute Lösungen. Auch über die Themen „Fahr-
zeug - Fahrzeug“, „Fahrzeuginfrastruktur“, „Ver-
kehrsteilnehmer - Verkehrsteilnehmer - Kommu-
nikation“, hier sind Lösungen und Ansätze, auch 
für die Zukunft, über die Forschung zu erschlie-
ßen.  

Auch ein Thema ist, wo eigentlich Elektrokleinst-
fahrzeuge mit anderen Verkehrsteilnehmern real 
zusammentreffen. Das eine ist die Diskussion, wo 
sie fahren, oder wo sie, entsprechend der Verord-
nung, fahren sollen. Die Frage ist aber auch, wie 
Menschen dieses benutzen. Also dieses ist auch 
zukünftig zu beobachten und zu bewerten, in 
Form von Reallaboren und realen Anwendungen.  

Auch das Thema „Mobilitätsverhalten“ ist sehr 
wichtig. Es war ja die Frage: Welche Effekte hat 
das? Gibt es Verdrängungseffekte? Subsituiert 
sozusagen der Kleinroller nur den Fußgänger  
oder das Fahrrad? Haben wir mehr Mobilitätsver-
halten? Hier gibt es Forschungsansätze, mit denen 

das auch untersuchbar ist, als begleitende Be-
obachtung, zu gucken, wie ist das Mobilitätsver-
halten? Es gibt Studien zur Mobilität in Deutsch-
land, die recht gute Aussagen treffen, mit Stich-
proben über das Mobilitätsverhalten, über einen 
langen Zeitraum hinweg. Auch diese begleitende 
Beobachtung ist für die Zukunft sehr wichtig, auf 
der Forschungsseite, um daraus die entspre-
chende Ableitung zu ermöglichen.  

Vielleicht eine kleine Bemerkung am Rande. 
Wenn man das Beispiel „Sicherheit auf Autobah-
nen“ betrachtet, haben wir Untersuchungen ge-
macht, was sind Ursachen für Unfälle in kriti-
schen Bereichen oder auf kritischen Autobahnen. 
Insbesondere auf der A 2 haben wir das realisiert. 
Jetzt werden Sie sagen: Elektrokleinstfahrzeuge 
haben doch nun gar nichts mit der Autobahn zu-
tun. Aber das Ergebnis dieser Forschungsarbeiten 
war, dass es eben nicht nur eine Ursache gibt, son-
dern sehr viele Ursachen. Ich glaube, auch das 
muss man hier bei solchen neuen technischen 
Systemen betrachten. Es wird nicht nur einen be-
stimmten Unfalltypus geben, es wird eben auch 
nicht nur eine kritische Situation geben, die Ursa-
chen können sehr vielfältig sein, in Abhängigkeit 
von Witterungsbedingungen, von Fahrbahnober-
flächen. Die Fahrzeuge haben typischerweise 
kleine Räder. Die werden ein anderes Unfallver-
halten haben, als zum Beispiel Fahrräder mit gro-
ßen Rädern. Solche Sachen genauer zu untersu-
chen, multikriterielle Untersuchungen, ich glaube, 
da gibt es einen sehr starken Forschungsbedarf für 
die Zukunft.  

Vorsitzender: Danke! Herr Zemke, Sie hatten zwei 
Fragen. Bitte! 

Lars Zemke (Elektric Empire - Bundesverband 
Elektrokleinstfahrzeuge e.V.): Guten Morgen an 
den Vorsitzenden und auch an die Runde! Für 
mich ist es jetzt nicht ganz so einfach, hier einfach 
mal frei zu reden, weil ich glaube, alle gucken 
jetzt auf mich, was habe ich zu sagen. Ich sitze ja 
hier „auf der dunklen Seite“. Ich möchte erstmal 
so anfangen: Ich begrüße erstmal, dass jetzt eine 
Verordnung kommt und ich hoffe, die geht in der 
nächsten Woche auch durch, damit Elektro-
kleinstfahrzeuge endlich auf deutschen Straßen 
fahren dürfen.  

Punkt 2 ist für mich ganz wichtig. Ich war in der 
letzten Woche auf der Micromobility-Expo in 
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Hannover und habe mir das angehört und angese-
hen. Ich habe auch von vielen Herstellern Rück-
meldungen bekommen, wie sie die die Verord-
nung sehen. Daraufhin zielt ja auch die Frage 
nach den Nachteilen für Hersteller und für Nutzer 
ab. Das ist natürlich aktuell eine Verordnung, die 
wirklich sehr scharf formuliert ist und wo man als 
Hersteller ziemlich hohe Ansprüche für die ABE 
erfüllen muss, also an das Bremssystem, das 
Lichtsystem und auch für das manipulationssi-
chere Softwareteil. Da würde ich zum einen erst-
mal den Hinweis geben, dass es ja aktuell diese 
Geräte gibt. Und aufgrund der aktuellen Diskussi-
onen leert gerade jeder seine Lager und bietet Rol-
ler an, die zukünftig nicht diese Kriterien erfüllen 
werden. Das geht jetzt also an jeden, der dieses 
Schnäppchen sieht, der denkt „Ach, ich kaufe 
jetzt einen Roller und Ende Juni/Anfang Juli kann 
ich damit fahren“. Das ist in meinen Augen jetzt 
die größte Gefahr, da diese Geräte nicht versichert 
sind. Ich brauche ja – wie alle wissen – eine Versi-
cherung, wenn ich diese ABE habe, und bin dann 
gegen Unfälle versichert und kann einen Haft-
pflichtschaden regeln. Diese Fahrzeuge werden 
dann keine Haftpflichtschadenregulierung haben. 
Deswegen haben wir uns dann auch überlegt, un-
ser Positionspapier vorzustellen, was ähnlich ist, 
wie das Positionspapier der FDP. Und es ist aus 
meiner Sicht auch relativ logisch, wenn man sich 
mit den Fachleuten in unserem Bereich unterhält, 
dass man Elektrokleinstfahrzeuge dem Fahrrad 
gleichstellt. Das ist jetzt auch keine neue Idee. 
Zum Beispiel Ende April hat es Österreich ge-
macht, die stellen das gleich. Und das würde aus 
meiner Ansicht genau das erfüllen, dass man sagt, 
man nimmt hier möglichst viele Leute mit und 
man grenzt nicht möglichst viele Leute aus – wie 
es jetzt gerade bei uns ist. Viele werden dann, 
wenn die Verordnung kommt, weiterhin ohne 
Versicherung fahren. Unwissenheit spielt dabei si-
cherlich auch eine Rolle. Andere werden es be-
wusst machen – das lasse ich hier jetzt offen. Aber 
generell ist es so: es wird passieren. Also wenn 
unterschrieben wird, werden sich diese Geräte ja 
nicht in Luft auflösen. Der Markt wird sich in die-
sem ersten Jahr dann sicherlich auch regulieren, 
denn es wird dann im ersten Schritt mehr Geräte 
geben, die diese ABE haben. Aber letztendlich 
wird es zu Unfällen kommen. Deswegen ist eben 
unsere Forderung, oder wir würden uns das wün-
schen, dass man hier mit mehr Weitblick heran- 

geht und einfach sagt: Ein Pedelec zum Beispiel 
fährt bis 25 km/h, es gibt keine Helmvorschrift 
und die Versicherung geht über die normale Haft-
pflichtversicherung, also man braucht keine Extra-
versicherung abzuschließen. Elektrofahrzeuge, 
Elektroroller, die nur 20 km/h fahren sollen, brau-
chen eine Versicherung, brauchen eine ABE. 
Diese ABE wird zum Beispiel nur beim S-Pedelec 
aufgerufen, da muss man die haben, da gibt es 
eine Helmpflicht und da muss man auf der Straße 
fahren, nirgendwo anders.  

Was ich noch sagen wollte, zu der Gehwegdiskus-
sion: Ja, wir begrüßen es, dass der Gehweg da jetzt 
rausgestrichen wird. Aus unserer Ansicht ist das 
eine Sollbruchstelle. Denn wenn jetzt wirklich et-
was passiert, wenn die Verordnung in Kraft tritt, 
wird jeder sagen „Wir haben es euch im Vorfeld 
gesagt“. Aber letztendlich ist es aus meiner Sicht 
so: der Gehweg ist ein Schutzraum und der Geh-
weg ist in der Form ja auch Schutzraum für Kin-
der. Und Kinder nutzen auch jetzt schon diese 
Fahrzeuge, ob Sie es wollen oder nicht, auch diese 
Fahrzeuge. Hoverboards zum Beispiel sind ja Ge-
räte ohne Lenkstange, das wird hier immer mit 
Lenkstange in Bezug gebracht, aber die meisten 
Hoverboards sind ohne Lenkstange. Und diese 
Kinder, wo sollen die fahren? Herr Stimpel hatte 
in seiner Stellungnahme geschrieben, die sollen 
auf den Schulhof. Ja, aber mein Sohn hat bis vor 
kurzem noch Basketball auf seinem Schulhof ge-
spielt, der ist jetzt geschlossen worden – ich weiß 
nicht, wegen Randale oder weil die Schule ein-
fach aus versicherungstechnischen Gründen ge-
sagt hat, jetzt ist hier wieder Schluss. Also wo sol-
len die Kinder …. 

Zwischenruf ohne Mikrofon. 

Lars Zemke (Elektric Empire - Bundesverband 
Elektrokleinstfahrzeuge e.V.): Richtig! Und es gibt 
zum Beispiel auch Gemeinden, die haben nur eine 
Bundesstraße und die haben nur einen Gehweg. 
Also sage ich jetzt „Mein Kind, auf den Gehweg 
darfst du mit deinem Hoverboard zukünftig nicht, 
fahr auf der Bundesstraße!“. 

Ich denke, hier sollte man mit Augenmaß range-
hen und nicht immer nur alles wegregulieren. Ich 
habe auch so das Gefühl, aktuell haut jetzt jeder, 
der noch ein Problem mit der Verkehrspolitik hat, 
es jetzt hier mit rein. Ja klar, es gibt Gefahren und 
es gibt aber auch Situationen, die man sicherlich 
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mit einer gewissen Flexibilität auch regeln kann. 
Deswegen freuen wir uns, dass es jetzt losgeht 
und dass wir dann hoffentlich in der nächsten 
Woche diese Verordnung bekommen, dass dann 
Fahrzeuge auf die Straße kommen. 

Die Verleiher werden ja die ersten sein, die dann 
in der Form da antreten und – ich sage mal – Vor-
bildfunktion haben. Dazu würde ich noch gerne 
sagen, die Geräte stehen ja nicht nur rum und 
werden dann durch die Gegend geschmissen, son-
dern die Verleiher sammeln die ab 22.00 Uhr ein. 
Die werden dann in entsprechenden Hallen ge-
wartet, die werden überprüft, die werden geladen, 
die liegen nicht über Nacht rum oder irgendje-
mand kommt morgens um 4.00 Uhr aus der Disko-
thek und fährt dann noch ein bisschen, wie auch 
immer, „under influence“ Roller. Sondern das 
wird ja gerade damit unterbunden. Auch das 
möchte ich zu bedenken geben. Da sollte man ein-
fach mal reinschauen. Ich habe in vielen Fällen 
auch das Gefühl…. Stellen Sie sich einfach dem 
Gerät, probieren Sie es einfach mal aus, wenn es 
dann legal ist. Es ist nicht so schlimm, wie viele 
denken! 

Zu den Unfällen. Die meisten Unfälle mit den Rol-
lern passieren den Nutzern selbst, weil sie sich im 
Vorfeld nicht genug darüber informiert haben und 
weil sie es nicht ausprobiert haben. Und erst im 
zweiten Schritt, und da gibt es leider noch nicht 
so viele Studien. Aber zum Beispiel kann ich je-
dem ans Herz legen, die Portland- oder die Aus-
tin-Studie mal zu lesen. Da kann man ganz klar 
sehen, dass in den meisten Fällen die Fahrer 
selbst die Opfer sind. Die haben keinen Helm ge-
tragen. Wir vom Verband empfehlen jedem Fah-
rer, einen Helm zu tragen. Das ist einfach besser. 
Im Bereich des Fahrrades wird es ja auch ange-
nommen, da wird es auch nicht gesetzlich gere-
gelt, sondern die Leute sagen einfach „Safety first 
und die fahren mit einem Helm“. 3 Minuten 20, 
ich denke, ich bin jetzt durch. Ich hoffe die Fra-
gen, Frau Kluckert, habe ich soweit beantwortet. 
Ich würde mir wünschen, vielleicht noch die eine 
oder andere Frage zu bekommen, denn ich habe 
noch ein bisschen was zu sagen. Danke! 

Vorsitzender: Vielen Dank! Ich würde vorschla-
gen, dass wir mit Frau Groenewold weitermachen. 
Sie haben auch zwei Fragen gestellt bekommen.  

Hilke Groenewold (Deutscher Blinden- und Seh-
behindertenverband e.V.): Die erste Frage kam von 
Herrn Wagner zur Gehwegnutzung. Generell 
möchte ich als Sprecherin für den Deutschen 
Blinden- und Sehbehindertenverband sagen, dass 
Deutschland durch die Verpflichtung zur Herstel-
lung von Barrierefreiheit auf Gehwegen sehr viel 
gemacht hat, damit diese auch immer mehr barrie-
refrei sind. Das begrüßen wir sehr und das hat die 
selbstständige Mobilität für Blinde und Sehbehin-
derte sehr erhöht. Generell ist es aber auch so, 
dass der Gehweg an sich auch durch Zusatznut-
zung, durch gemeinsame Geh- und Radwege oder 
„Radfahrer frei“, oder jetzt auch Kinder auf Fahr-
rädern auf Gehwegen immer mehr aufgeweicht 
wurde und vor allen Dingen auch die vorgeschrie-
benen Breiten der Verkehrswege von 2,50 Meter 
nach der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen oft nicht eingehalten sind. Des-
halb sind wir prinzipiell dagegen, bis auf für Kin-
der natürlich, dass die Gehwege für fahrende 
Fahrzeuge freigegeben werden. Und Elektro-
kleinstfahrzeuge hätten im höchsten Maße auch 
insgesamt Blinde und Sehbehinderte, weil sie die 
natürlich weder hören noch sehen können, beein-
trächtigt. Aber man muss auch wissen, dass Men-
schen, die sehbehindert sind, die nicht durch ei-
nen langen Stock gekennzeichnet sind, auch nicht 
für die anderen Verkehrsteilnehmer erkennbar 
sind – also sie können die Gefahr nicht einschät-
zen und können auch keinen Blickkontakt auf-
bauen. Das heißt, sie sind nochmal in besonderem 
Maße gefährdet. Außerdem muss man auch hinzu-
fügen, dass es nicht nur Blinde- und Sehbehin-
derte betrifft, das betrifft Kinder, die auf dem Geh-
weg rumstromern und nicht sozusagen stromli-
nienförmig auf dem Gehweg gehen, aber auch ab-
gelenkte Personen oder auch verletzte Personen  
oder kranke Personen. Die sind insgesamt auf den 
Schutzraum, auf den sicheren Gehweg angewie-
sen. Das ist jetzt die erste Frage. 

Also ich würde gerne Herrn Stimpel antworten 
lassen, was im europäischen Ausland ist. Diese 
Frage ging an uns beide und Herr Stimpel ist da, 
glaube ich, in diesem Punkt besser informiert.  

Herrn Gastel würde ich gerne antworten, dass sich 
da im Moment auch unsere Stellungnahme…. in 
der Synopse diesbezüglich war etwas offen, weil 
das eine komplexe Fragestellung ist. Die Fragestel-
lung war die: Also wir würden eigentlich gerne 
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eine Ausnahme für Menschen vornehmen wollen, 
die eine Gehbehinderung haben, damit die auf 
dem Gehweg fahren dürfen, mit Nachweis des Be-
darfes, aber mit einem Tempolimit von 6 km/h. 
Denn es gibt Personen – und es gab auch Zuschrif-
ten an den Behindertenbeauftragten der Bundesre-
gierung dazu –, die darauf angewiesen wären. 
Also natürlich muss man wissen, welche Person 
ist so gehbehindert, dass sie gleichzeitig so ein la-
biles Gerät fährt. Aber wir wollen das nicht aus-
schließen. Es gibt Personen, für die dieses Gefährt 
ein Zugewinn an Mobilität und Teilhabe sein 
kann. Das wollen wir nicht ausschließen. Es ist 
klar, dass es kompliziert ist.  

Also Herr Gastel, da kann ich leider nicht zufrie-
denstellend antworten. Ich glaube auch nicht, 
dass es mit einem Schwerbehindertenausweis ge-
koppelt sein kann oder muss. Aber ich würde 
denken, dass man diese Klausel – gerade auch, 
weil wir mit dem VDK gemeinsam eine Stellung-
nahme erarbeitet haben, der ja alle Menschen mit 
Behinderung und ältere Menschen im Fokus hat – 
auch mit berücksichtigen sollte.  

Eine Sache noch: Gehweg und parkende Fahr-
zeuge dieser Klasse. Das geht unseres Erachtens 
gar nicht. Da muss auch die Verordnung restriktiv 
vorgeben, wie Kommunen das zu handhaben ha-
ben. Ich weiß jetzt nicht, wie die Entscheidungs-
befugnisse da sind. Aber die Verordnung muss 
ganz klar einen Ausschluss für das Parken auf 
Gehwegen vorsehen. Denn gerade diese Fahr-
zeuge…. also das merkt man schon bei Leihfahrrä-
dern, die stehen wild im Weg. Das ist für meine 
Kollegen und für Blinde und Sehbehinderte wirk-
lich eine große Gefahr. Diese E-Roller fallen um 
und das war es. Es sind wirkliche Stolperfallen 
und die sind vor allen Dingen vor 22.00 Uhr weg-
zuräumen, also die dürfen nicht bis 22.00 Uhr 
bleiben. 

Vorsitzender: Der Vorsitzende ist ja zur Neutrali-
tät verpflichtet, aber wenn ich mir diese Anmer-
kung erlauben darf: beim Fahrrad gibt es ja erfolg-
reiche Verleihsysteme und nicht ganz so gut funk-
tionierende Verleihsysteme. Vielleicht kann man 
sich an den Erfolgreichen orientieren, dann ver-
meidet man die Wiederholung von Fehlern.  

Ich würde vorschlagen, dass wir mit Herrn Kell-
ner weitermachen. Bitte! 

Christian Kellner (Deutscher Verkehrssicherheits-
rat (DVR)): Vielen Dank! Ich begrüße auch von mir 
aus alle Anwesenden! Ich möchte zunächst für 
das Thema „Verkehrssicherheit“ plädieren. Alle 
Mobilitätsformen, die wir im Straßenverkehr ha-
ben oder die wir künftig haben werden – also 
auch wir denken, es muss dringend geregelt wer-
den. Insofern freuen wir uns auch, wenn dann 
eine gute Regelung verabschiedet werden sollte. 
Alle Regelungen müssen dem entsprechen, dass 
wir mit dem menschlichen Leben und mit dem 
Menschen auch gut umgehen. Wir haben uns des-
halb auch der Strategie „Vision Zero“ verpflichtet, 
wie die Bundesregierung ja auch. Insofern sind 
wir da, glaube ich, alle einig, dass wir Fortschritte 
nur dann erzielen können, wenn wir gleichzeitig 
auch weniger Verkehrstote und Verkehrsverletzte 
haben. Die Situation innerorts sieht ja so aus, dass 
wir im Moment rund 500 Tote innerorts in 
Deutschland haben, und dass das eine Situation 
ist, die uns natürlich in keiner Weise zufrieden-
stellen kann.  

Die Elektrokleinstfahrzeuge. Ich bin hauptsächlich 
nach der Technik gefragt worden. Da muss man 
schon zwischen denjenigen, die eine Lenk- und 
Haltestange haben und denen, die das nicht ha-
ben, unterscheiden. Ich möchte daran erinnern, 
dass die Bundesanstalt für Straßenwesen, die ja 
dazu eine verdienstvolle Studie gemacht hat, die 
Geräte ohne Lenk- und Haltestange gar nicht wei-
ter untersucht hat, weil sie gesagt hat, sie haben 
eine eingeschränkte Manövrier- und Bremsfähig-
keit und vor allem auch eine eingeschränkte Be-
herrschbarkeit. Infolgedessen wollen sie das erst-
mal gar nicht in den Fokus nehmen. Ihrer Mei-
nung nach gehörten diese Geräte auch nicht in 
den öffentlichen Straßenverkehr, sondern in den 
Schonraum. Dem schließen wir uns uneinge-
schränkt an. Also auch wir denken, dass diese Ge-
räte – im Moment jedenfalls – im Straßenverkehr 
nichts zu suchen haben.  

Anders sieht es bei den Elektrokleinstfahrzeugen 
mit Lenk- und Haltestange aus, die keine Fahrrä-
der sind und auch keine Fahrräder sein können, 
auch keine Pedelecs, die mit Pedelecs schwer ver-
gleichbar sind, weil sie nämlich Kraftfahrzeuge 
sind. Sie werden ohne eigene Körperkraft bewegt 
und entsprechen daher dieser entsprechenden De-
finition und haben damit natürlich auch, wie wir 
finden – und das ist ja auch, Gott sei Dank, von 
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dem Bundesminister schon so vorgeschlagen wor-
den – auf den Gehwegen in der Regel nichts zu 
verloren. Wir könnten uns vorstellen, dass bis zu  
6 km/h Schrittgeschwindigkeit – denn Schrittge-
schwindigkeit ist ungefähr 6 Stundenkilometer –
zuzulassen. Das hat der Bundesminister nun ganz 
abgeräumt. Er hat gesagt: Nein, auf den Gehwegen 
eigentlich gar nicht mehr, sondern auf den Rad-
wegen. Da stellt sich dann in der Tat die Frage, 
und danach bin ich ja auch gefragt worden, wie es 
denn im Verhältnis Elektrokleinstfahrzeuge mit 
Fahrrädern steht. Natürlich ist die Kraftübertra-
gung komplett anders, allein aufgrund der Räder-
größe. Und wir müssen auch sagen, dass die BASt 
festgestellt hat, dass Elektrokleinstfahrzeuge ein 
erhöhtes Unfallpotenzial haben, beim Fahren um 
Kurven, beim Bremsen und beim Fahren über un-
ebene Böden. Das heißt, da haben wir bestimmt 
eine besondere Herausforderung, die natürlich je-
mandem, der das benutzt, relativ schnell, würde 
ich mal vermuten, auch eingängig ist, und dann 
kann er das sicherlich auch mit sehr viel Freude 
ausleben. Allerdings, wenn wir sagen, diese Ge-
räte sollen hauptsächlich auf Radwegen benutzt 
werden können, weil es der Gehweg eben nicht 
sein soll, dann wissen wir auch, das kann natür-
lich auch genauso der Schutzstreifen sein oder 
das kann der Radfahrstreifen sein. Das kann theo-
retisch natürlich dann auch die Fahrbahn sein. 
Bezogen auf Kraftfahrzeuge haben wir eigentlich 
eine sehr gute Regelung, da können wir uns bei-
spielsweise an einem Mofa orientieren. Da gehen 
wir von der Mofa-Prüfbescheinigung aus. Wir sa-
gen, ein Mofafahrer, oder eine Mofafahrerin, muss 
15 Jahre alt sein und muss die Mofaprüfbescheini-
gung haben. Das stellen wir uns für Elektrokleinst-
fahrzeuge gleichermaßen vor, weil wir da „meh-
rere Fliegen quasi mit einer Klappe schlagen“. 
Zum einen haben wir eine Altersgruppe, der wir 
auch wirklich zutrauen, sich im Straßenverkehr – 
wie gesagt, möglicherweise sogar auf der Fahr-
bahn, wenn es keinen Radweg gibt – zu bewegen. 
Wir wissen aus der Entwicklungspsychologie über 
das Verhalten von Kindern, die Wahrnehmung 
von Kindern, relativ gut Bescheid. Wir haben 
Sorge, dass Kinder, die mit 20 km/h dann mög-
licherweise helmlos auf der Fahrbahn, auf dem 
Schutzstreifen fahren, einer großen Gefahr ausge-
setzt sind. Und das sollten wir uns eigentlich 
nicht zumuten. Ich glaube, damit würden auch 
die Geräte sehr schnell in Verruf geraten und  

einen Ruf bekommen, der eigentlich dieser Mobi-
litätsform gar nicht zugemutet werden kann, son-
dern wir sollten sie eigentlich dann schon dieser 
Altersgruppe überlassen. Wir haben vom Deut-
schen Verkehrssicherheitsrat auch mit Verbänden 
und auch mit Herstellern gesprochen, die eigent-
lich sehr deutlich machen, dass eigentlich ihre 
Zielgruppe gar nicht so sehr im Bereich der Kin-
der liegt, sondern eher bei 18+, 16+. Insofern ha-
ben wir da in den Gesprächen, bezogen auf Jün-
gere, gar keinen großen Widerstand gehabt. Das ist 
auch das Manko in dem Verordnungsentwurf des 
Bundesministeriums. Wir wünschen uns schon 
sehr, dass man hier noch dazu kommt, sich das 
Alter nochmal genauer anzuschauen und dass 
man nicht eine neue Altersgruppe einzieht, wo 
wir doch dann schon jetzt hier bei den Schnelle-
ren die Vierzehnjährigen haben. Dann sollte man 
es doch so machen, wie wir es bereits im Ver-
kehrsrecht geregelt haben. Wir brauchen keinen 
weiteren Flickenteppich, sondern eine klare Rege-
lung, an die man sich auch halten kann. 

Wenn ich jetzt gerade noch gehört habe, dass auch 
schon einige – oder etliche – Kinder damit unter-
wegs sind, dann wird mir, ehrlich gesagt himmel-
angst. Und dann denke ich, das würden wir ei-
gentlich sehr gerne vermeiden. Ich würde mir sehr 
wünschen, wenn es dazu auch einen Konsens ge-
ben könnte, dass wir diese Altersgruppe eigent-
lich nicht mit diesen Geräten unterwegs sein las-
sen wollen. Es sei denn, wir bewegen uns im 
Schonraum. Man kann es ausprobieren, man kann 
es testen. Es können also ohne Lenk- und Hal-
testange Spielgeräte sein, Fitness, Fun – keine Ah-
nung, alles wunderbar. Aber im Straßenverkehr, 
wo wir noch relativ viele Verkehrstote, Verkehrs-
verletzte zu beklagen haben, wäre mir das Risiko 
zu groß. Ich glaube, der Gesetzgeber sollte hier 
nochmal vielleicht an das Alter der 15-Jährigen 
denken, an die Regelung, wie sie bei Mofas gere-
gelt ist, und damit eigentlich eine klare Ge-
schichte machen. Ich glaube dann haben die 
Elektrokleinstfahrzeuge auch eine Chance, quasi 
ohne emotionale Begleitmusik, in Deutschland 
unterwegs zu sein. 

Vorsitzender: Vielen Dank! Bundesminister a.D. 
Professor Bodewig bitte! 

Prof. Kurt Bodewig (Deutsche Verkehrswacht 
e.V.): Herr Vorsitzender, meine Damen und Her-
ren! Die Frage von Herrn Klare war eindeutig  
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formuliert: was wären die Rahmenbedingungen, 
unter denen diese Form von Elektrokleinstfahr-
zeugen denkbar ist? Ich würde gerne nochmal da-
ran erinnern, dass sich Minister Scheuer, auch für 
die Bundesregierung, mit der „Vision Zero“ com-
mittet hat. Wir haben – und da stimme ich Herrn 
Prof. Lemmer ausdrücklich zu – nicht genügend 
Erkenntnisse, wie eigentlich eine Mobilität mit 
Elektrokleinstfahrzeugen in Zukunft sein wird. 
Aber wir haben Erfahrungen in anderen Ländern. 
Ich kann allen Abgeordneten wirklich nur emp-
fehlen, sich einmal die internationale Presse anzu-
schauen, nämlich in den Bereichen, wo es schon 
eine massive Häufung von Elektrokleinstfahrzeu-
gen gibt. Wir haben aus den USA, gerade an der 
Westküste, eine ganze Reihe von Todesfällen. „Vi-
sion Zero“ heißt aber, wir wollen keine Todes-
fälle. Hier führen wir eine neue Mobilität ein, die 
eventuell zu einer Gefahrenquelle werden könnte. 
Wir haben auch Todesfälle in Spanien, in Frank-
reich, wir haben schwere Verletzungen, alles das 
ist nachlesbar. Da brauchen Sie nur in die interna-
tionale Presse hineinzuschauen, dann werden Sie 
eine Reihe von Ergebnissen haben. Und Sie wer-
den feststellen, dass es gar nicht der Hoffnung ent-
spricht, die wir vertreten, dass es ein Teil der nor-
malen Mobilität ist, etwa für Berufspendler, die 
den Hauptschwerpunkt bildet, sondern sie bilden 
eigentlich Leihsysteme, die rein touristischen 
Charakter haben. Deswegen muss man das einfach 
mal wahrnehmen: Wird diese Substitution von 
Verkehr, also von Kraftfahrzeugen, erreichbar 
sein? Wenn sie erreichbar ist, dann nur in der 
Kombination mit öffentlichem Personennahver-
kehr, also mit einer anderen Verwendungsform 
dieser Elektrokleinstfahrzeuge. Das bedeutet auch, 
dass es einen Grundausschluss gibt. Und ich be-
ziehe mich jetzt ausdrücklich auf den Antrag der 
FDP, E-Scooter und Hoverboards jetzt bürger-
freundlich zuzulassen: ich glaube, es geht nicht 
um Bürgerfreundlichkeit, sondern es geht um Le-
bensgefährdung, die wir als neue Perspektiver er-
öffnen, wenn wir nicht Rahmenbedingungen for-
mulieren, die sicher ausschließen, dass wir zu ei-
ner erhöhten Unfallhäufigkeit kommen, mit allen 
Folgen. Wenn ich den Antrag sehe, mit den drei 
Klassen, der Freizeitklasse bis 12 km/h, der Pend-
lerklasse bis 25 km/h, in einem relativ unge-
schützten Rahmen, muss man sagen, und dann 
die Sportlerklasse mit 45 km/h, hier soll also die 
Helmpflicht vorgesehen werden und eine Versi- 

cherungspflicht, da kann ich nur sagen, fahren Sie 
mal mit einem solchen Gerät im Straßenverkehr 
mit 45 km/h, dann können Sie aber Ihren Kran-
kenhausfall eigentlich im Vorhinein planen. Ich 
sage das sehr ausdrücklich, weil ich glaube, es 
geht hier nicht um Bürgerfreundlichkeit, sondern 
um Lebensgefährdung. Und wenn das die Alterna-
tive ist, dann müssen alle Fahrzeuge, die keine 
Lenkstangen haben, von vornherein ausgeschlos-
sen werden. Das ist das Skateboard, das die Ju-
gendlichen fahren, mit 45 km/h. Das müssen Sie 
sich mal vorstellen. Und der einzige Schutz ist ein 
Helm. Ich kann Ihnen nur sagen, das darf nicht 
zugelassen werden. Schauen Sie sich die Entwick-
lung in anderen Ländern an. Paris, eine heftige 
Diskussion über Leihelektrofahrzeuge, in Wien 
werden ganze Stadtteile im Innenstadtbereich 
mittlerweile von der Nutzung ausgeschlossen, 
touristische Nutzung ausschließlich, und das in 
einer Stadt, die von Tourismus nicht unwesent-
lich profitiert. Alles das sollten wir sehen, denn 
wenn wir „Vision Zero“ ernst nehmen, dann müs-
sen wir mit jeder Form der Mobilität so umgehen, 
dass sie nicht zu mehr tödlichen Unfällen und 
schweren Verletzungen führt. Gehen Sie mal in 
Krankenhäuser, wo Komapatienten liegen, die 
schon im normalen Straßenverkehr, ohne ge-
schützten Kopf, wirklich dauerhaft ihre Familie 
belasten und selber ein furchtbares Schicksal er-
leiden müssen. Da wollen wir jetzt eine zusätzli-
che Gefahrenquelle noch neu einführen. Deswe-
gen bin ich froh, dass der Bundesminister erklärt 
hat, dass die Gehwege nicht mehr zu nutzen sein 
werden. Ich sage aber auch ausdrücklich, dass da-
mit auch die Altersfrage geregelt sein muss. Das 
heißt, 12 oder 14 Jahre sind nicht die Perspektive. 
Und ein Verweis, ich glaube, da wird Herr Brock-
mann, der für die Unfallforschung der Versicherer 
auch ein Gutachten herausgegeben hat, nochmal 
darauf hinweisen: das Absehen von einem Nach-
weis der Kenntnisse der StVO verstößt gegen das 
Wiener Übereinkommen. Das muss man deutlich 
sagen! Das heißt, wenn es keine Regelung gibt, die 
ein Alter 15 mit sozusagen einer Prüfverpflich-
tung, analog eines Mofa-Führerscheins, vorsieht, 
dann werden wir sehr große Probleme haben. Das 
Thema Kinder möchte ich deswegen auch aus-
schließen, weil wir feststellen…. Und die Deut-
sche Verkehrswacht, mit ihren Kreisverkehrs-
wachten und Ortsverkehrswachten betreibt eine 
ganze Reihe von Jugendverkehrsschulen. Wir füh- 
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ren Kinder ganz behutsam an den Straßenverkehr 
auf dem Fahrrad heran. Und wir haben festge-
stellt, dass über die Jahre die Motorik von Kindern 
in Deutschland nicht zugenommen hat, sondern 
nachgelassen hat. Wir haben große Störungen. 
Und die dann so etwa mit einem Elektrokraftfahr-
zeug, Scooter oder, ich sage mal, Skateboard ver-
sehen, halte ich für hoch fahrlässig. Das sage ich 
sehr ausdrücklich. Verzeihen Sie meine drasti-
schen Worte, aber Sie sind hier in einer Situation, 
wo Sie die Entscheidung über die Zukunft treffen 
und diese Zukunft darf nicht herstellerlobbyiert 
sein, sondern sie muss dem eigenen Ziel, was wir 
uns allen gesetzt haben, nämlich „Vision Zero“, 
entsprechen. Der nächste Punkt, neben der Quali-
fikation, die ich gerade…  

Vorsitzender: Sie denken an die Uhrzeit! 

Prof. Kurt Bodewig (Deutsche Verkehrswacht 
e.V.): ...auf dieses Alter „15 Jahre“. Wir sind 
durch? Entschuldigen Sie bitte, vielleicht gibt es 
noch andere Fragen, ich kann Ihnen nur sagen, 
das ist eine Entscheidung, die wird die Zukunft 
prägen. Sie haben die Verantwortung! 

Vorsitzende: Es besteht auch nochmal die Mög-
lichkeit, in der nächsten Fragerunde Fragen an 
diejenigen zu stellen, die vielleicht jetzt nur ein-
zelne Aspekte zu beantworten hatten und die jetzt 
noch nicht drangekommen sind. Als nächstes 
bitte Herr Brockmann! 

Siegfried Brockmann (Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft e.V.): Vielen Dank 
für das Wort, Herr Vorsitzender! Ich habe heute 
zwei Hüte auf, ich bin für den Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirtschaft hier, das 
heißt, die Fragen der Versicherbarkeit spielen na-
türlich eine Rolle, aber vor allen Dingen bin ich 
natürlich der Leiter der Unfallforschung. Lassen 
Sie mich zunächst einmal grundsätzlich für die 
Versicherungswirtschaft sagen: für die Versiche-
rungswirtschaft ist das kein Problem. Wenn Sie 
das gesetzlich gestalten, dann können wir das 
auch versichern, und zwar fast schon egal, wie Sie 
das machen. Entscheidend ist aber, dass der 
Rechtsrahmen insoweit stimmt, das heißt, es sind 
nach dem Wiener Übereinkommen und nach der 
6. KH-Richtlinie1, also nach europäischem Recht, 

                                                           
1 RICHTLINIE 2009/103/EG DES EUROPÄISCHEN PARLA-

MENTS UND DES RATES vom 16. September 2009 über die 

Kraftfahrzeuge. Sie bewegen sich mit mehr als 
6 km/h, und zwar nicht durch Muskelkraft. Das 
können wir nicht wegdiskutieren, das ist einfach 
so. Und infolgedessen würden diese Fahrzeuge in 
Deutschland auch dem Pflichtversicherungsgesetz 
unterfallen. Wenn man hier was anderes machen 
würde, müsste man den gesamten Rechtsrahmen 
anfassen, denn wir haben als Versicherungswirt-
schaft ein Problem: wenn Sie jetzt keine Pflicht-
versicherung einführen, dann bleiben das Kraft-
fahrzeuge. Und in der privaten Haftpflichtversi-
cherung sind Kraftfahrzeuge nun mal ausgeschlos-
sen. Und was wir auf keinen Fall riskieren dürfen 
ist, dass solche Fahrzeuge plötzlich ohne jeden 
Versicherungsschutz durch die Gegend fahren. 
Also unser Plädoyer ist deswegen, den Rechtsrah-
men zumindest klar zu fassen. Aus unserer Sicht 
kann es dafür nur eine Lösung geben, nämlich den 
Rahmen, dass es Kraftfahrzeuge sind dann ent-
sprechend auch auszugestalten.  

Jetzt zum Thema Unfallforschung. Für mich, auch 
für die Gesamtbranche, ist erstmal klar: natürlich 
haben diese Gefährte einen Sinn, sie werden in 
den Markt kommen, ob uns das passt oder nicht, 
weil sie nämlich eine Funktion haben. Und das 
heißt, wir brauchen eine vernünftige Chancen-Ri-
siken-Abwägung, und die kann natürlich nicht 
heißen, wir wollen die grundsätzlich verhindern. 
Was wir aber auf der Risikenseite brauchen, ist 
eine vernünftige Abschätzung. Da haben wir heute 
schon gehört, dass es im Moment schwierig ist, 
die Forschungslage ist äußerst begrenzt, selbst die 
ausländischen Erfahrungen, die wir haben, haben 
natürlich keine zugehörigen Expositionsdaten, das 
heißt, wissenschaftlich kann ich damit im Mo-
ment relativ wenig anfangen. Was wir also brau-
chen, ist erstens eine Verhaltungsbeobachtung, 
das haben wir schon gehört. Ein solches For-
schungsvorhaben werden wir jetzt auch aufsetzen. 
Und natürlich eine sehr enge Kontrolle der tat-
sächlichen Unfallzahlen. Das heißt, wir müssen 
im Aufnahmekatalog der Polizei jetzt sehr schnell 
dafür Sorge tragen, dass es entsprechend auch ko-
diert wird und dass wir die Zahlen auch bekom-
men. Das war ja beim Pedelec mehrere Jahre das 
Problem, dass wir das eben nicht in Erfahrung ge-
bracht haben. Und dann müssen wir, eben auch 
anders vielleicht als beim Pedelec, in der Lage 

Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und die Kontrolle der 
entsprechenden Versicherungspflicht 
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sein, schnell zu reagieren, wenn es tatsächlich 
möglicherweise im Unfallgeschehen auch relativ 
zu Problemen kommt, und dann möglicherweise 
umsteuern, und dann eben nicht den Dingen, so-
wie wir sie einmal entschieden haben, ihren Lauf 
lassen. Die Frage war ja, was ich gerne hätte. Da 
braucht man erstmal nur in das BASt-Gutachten 
zu schauen, da stehen eigentlich alle wesentli-
chen Dinge drin. Und das schöne ist, der Referen-
tenentwurf, den wir alle zur Stellungnahme hat-
ten, den auch die Länder zur Stellungnahme hat-
ten, hat genau darauf abgehoben. Das heißt, das, 
was das Ministerium zunächst vorgelegt hatte, 
war aus unserer Sicht in der Risiken-Chancen-Ab-
wägung genau richtig. Das heißt, eine Klasse bis 
20 km/h, weil wir sonst das Problem haben, dass 
das nicht mehr kontrollierbar ist. Sobald ich zwei 
oder sogar drei Klassen habe, kann die Polizei 
sinnvollerweise nicht mehr damit umgehen, denn 
da müsste sie quasi Kontrollstellen einführen, um 
zu gucken, was ist das jetzt eigentlich für eines. 
Man muss das aber auf dem ersten Blick erkennen 
können: darf der hier fahren oder nicht.  

Das nächste ist das Thema „Mindestalter 
15 Jahre“. Aus unserer Sicht, weil es eben Kraft-
fahrzeuge sind, wäre es tatsächlich ein Damm-
bruch, wenn wir das ändern würden. Wir können 
möglicherweise sagen: Okay, über das mit der 
Mofa-Prüfbescheinigung kann man nachdenken, 
selbst wenn das internationales Recht ist, da hat 
Herr Bodewig schon darauf hingewiesen. In aller 
Regel werden die Nutzer ohnehin eher älter sein 
und über irgendeine Art von Führerschein verfü-
gen. Da müssen wir uns nicht verkämpfen. Theo-
retisch ist das aber sinnvoll. Insofern sollten wir 
zumindest an der BASt-Stellungnahme bleiben, 
möglicherweise mit dem einen oder anderen nach 
rechts oder links. Und, ja, das wäre es für den An-
fang. 

Vorsitzender: Vielen Dank! Als nächstes bitte 
Herr Stimpel! 

Roland Stimpel (FUSS e.V.): Vielen Dank! Gefragt 
worden war nach der Kapazität von Gehwegen. 
Gehwege sind von allen Individualverkehrswegen 
die mit Abstand kapazitätsstärksten. Die Faustre-
gel lautet, dass sie auf 2x3 Meter Gehweg in einer 
Zeiteinheit etwa fünfmal so viele Menschen von  
A nach B bewegen können wie auf 6 Meter Fahr-
bahn. Besonders in hochverdichteten urban Räu-
men liefe nichts ohne Gehwege; sie sind die 

letzte, und oft auch die einzige Meile, die unent-
behrlich ist, um dort Verkehr überhaupt noch be-
wältigen zu können. Das liegt vor allem physika-
lisch am geringen Abstand zwischen Fußgängern. 
Die Breite der Gehwege: Frau Groenewold hat es 
schon kurz gesagt, die Forschungsgesellschaft für 
Straßenwesen hat in den Empfehlungen für Fuß-
verkehrsanlagen gesagt, ein urbaner Gehweg auf 
einer nicht sehr stark begangenen Straße sollte 
eine Mindestbreite von 2,50 Meter haben. Wie Sie 
alle wissen, haben sehr viele Gehwege dieses 
nicht. Es gibt Kapazitätsengpässe. Wenn dann 
auch noch Fremdnutzung dazu kommt, gewerbli-
cher Art, abgestellte Fahrzeuge, legal oder illegal 
fahrende Fahrzeuge usw., mindert sich die Kapa-
zität und es werden ausgerechnet beim kapazitäts-
stärksten Verkehrsmittel künstliche Staus erzeugt. 
Auch fahrende Elektrokleinstfahrzeuge hätten die-
sen Effekt gehabt, wenn sie denn auf Gehwege ge-
kommen wären. Ein fahrendes Elektrokleinstfahr-
zeug braucht einen Abstandsraum neben sich und 
vor sich, etwa zehnmal so viel Raum wie ein zu 
Fuß gehender Mensch in normaler Geschwindig-
keit. Auch deswegen wünschen wir uns, dass die 
noch nicht vom Tisch gekommene Ausnahmever-
ordnung, die ja vorsehen soll, dass lenkstangen-
lose Elektrokleinstfahrzeuge auf Gehwegen ver-
kehren können, vom Tisch kommt. Ein Problem 
werden die parkenden Elektrokleinstfahrzeuge 
darstellen, die abgestellten, das hat Herr Prof. Bo-
dewig ja schon angeschnitten. Aus unserer Sicht 
nicht so sehr die privaten, die nimmt man mit ins 
Haus, die klemmt man sich unter den Arm, son-
dern die kommerziellen. Hier sehen wir auch 
schon bei den Leihfahrrädern Regelungsbedarf. 
Die sind bisher nach vorherrschender Rechtsauf-
fassung, nicht nach völliger Übereinstimmung, als 
Gemeingebrauch qualifiziert. Es wäre aus unserer 
Sicht sehr wünschenswert, wenn man sie als Son-
dernutzung qualifizieren würde, bei der es dann 
die Kommunen in der Hand haben, was sie auf 
welchem Raum zulassen. Es handelt sich hier 
schließlich auch nicht um eine individuelle Tätig-
keit, die mit dem Gehen und mit dem „im-Ver-
kehr-sein“ zu tun hat, sondern es handelt sich um 
ein Geschäft, um ein privates, für das hier öffentli-
cher Raum genutzt werden soll. Das leitet dann 
auch schon zu der Frage nach dem Ausland über. 
Ganz kurz: Dänemark und Tschechien haben die 
Gehwegnutzung für Elektrokleinstfahrzeuge gar 
nicht erst erlaubt, Spanien, Österreich und Frank- 
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reich haben es 2018 getan und alles wieder zu-
rückgenommen, oder sind dabei, es zurückzuneh-
men, teils auf kommunaler Ebene und teils auf der 
nationalstaatlichen. In Frankreich wird das Fah-
ren auf dem Gehweg mit Elektrokleinstfahrzeugen 
demnächst mit einer Buße von 135 Euro bewehrt 
sein, weil man sich gesagt hat, Paris – und andere 
Städte – möchte man mit seinen Boulevards auch 
gerade für die touristische Nutzung und für den 
alltäglichen Gebrauch bewahren und es entspre-
chend sanktionieren, wenn es nicht mehr funktio-
niert. In außereuropäischen Ländern, in den USA, 
hat man mal in San Francisco in einem Verzweif-
lungsakt alle dort wild auf der Straße herumlie-
genden Elektrokleinstfahrzeuge kommerzieller 
Anbieter durch die Stadt einsammeln lassen und 
beschlagnahmt, hat dann von vorne angefangen, 
mit bestimmten Anbietern zu verhandeln und 
Konzessionen zu verteilen. Auch Peru hat nach 
Unfällen die Gehwegnutzung verboten. Wir in 
Deutschland können also froh sein, dass wir hier 
reiche ausländische Erfahrungen haben, die alle 
in eine ganz bestimmte Richtung weisen. Auf der 
Fahrbahn kann man die Dinger beherrschen, auf 
dem Gehweg könnte man es nicht. Und auf dem 
Gehweg sollte zeitig dafür gesorgt werden, dass 
die Kommunen Einfluss darauf haben, was dort 
stehen kann und was nicht. Vielen Dank! 

Vorsitzender: Danke sehr! Eine Frage ging an die 
Bundesregierung. Herr Staatssekretär Bilger, bitte! 

PSts Steffen Bilger (BMVI): Vielen Dank, Herr 
Vorsitzender! Gleich bevor ich zur Beantwortung 
der Fragen komme, kommen auch nochmal ein 
paar Anmerkungen vorneweg. Warum machen wir 
die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung und wa-
rum wollen wir ermöglichen, dass diese Fahr-
zeuge am Verkehr teilnehmen können? Uns geht 
es darum, dass wir vor allem die Letzte-Meile-Mo-
bilität sicherstellen, besser gestalten, nachhaltiger 
gestalten. Wir wollen die Mobilität der Zukunft 
ermöglichen, und dazu gehören für uns eben auch 
diese Elektrokleinstfahrzeuge. Ich will auch sagen, 
dass wir uns natürlich insbesondere mit den Fra-
gen der Verkehrssicherheit ausführlich befasst ha-
ben. Es hat etwas gedauert, bis in Deutschland ein 
Vorschlag auf dem Tisch lag. Da können wir jetzt 
aber durchaus auch die internationalen Erfahrun-
gen mit einfließen lassen. Ich will aber schon 
drauf hinweisen, dass natürlich jedes Verkehrs-
mittel auch Unfälle hat. Das wird bis auf weiteres 

nicht ausbleiben können. Wir arbeiten daran, dass 
wir Unfälle vermeiden, aber genauso wie es beim 
Radfahren, beim Autofahren oder selbst beim Zug-
fahren oder mit dem Flugzeug Unfälle geben 
kann, gibt es sie eben auch bei Elektrokleinstfahr-
zeugen. Jetzt geht es natürlich darum, dass man 
die Anzahl der Unfälle und die Folgen der Unfälle 
möglichst gering hält. Wenn man sich allerdings 
mal anschaut, wie die Erfahrungen, auch im Aus-
land, sind und man auch die Kilometerleistung 
berücksichtigt, dann ist nicht jeder Unfall, der mit 
Elektrotretrollern passiert ist, ein Beleg dafür, dass 
jetzt die Verkehrssicherheit absolut gefährdet 
würde. Wir haben relativ strenge Zulassungsvo-
raussetzungen für die Elektrokleinstfahrzeuge ge-
schaffen, die auf unsere Straßen kommen dürfen. 
Wir haben die Versicherungspflicht vorgesehen 
und wir haben eben auch in der Verordnung mehr 
Geschwindigkeitsbeschränkungen vorgesehen. 
Aus unserer Sicht ist es schon ein ausgewogener 
Vorschlag, den wir vorgelegt haben. Keine der 
auch hier diskutierten Fragen war 100 zu 0 zu ent-
scheiden, sondern es war für uns natürlich auch 
eine Abwägung bei der Erstellung des Verord-
nungsentwurfs, wo wir uns intensiv mit den gan-
zen Argumenten auseinandergesetzt haben, aber 
aus unserer Sicht dann eben doch zu einem ausge-
wogenen Vorschlag gekommen sind.  

Jetzt konkret zur Frage von Herrn Gastel. Ich will 
deutlich sagen, dass wir hinter unserem Verord-
nungsentwurf stehen. Wir sehen allerdings, dass 
die Bundesländer ganz unterschiedliche Auffas-
sungen vertreten. Im Ergebnis wollen wir auf je-
den Fall, dass die Verordnung für diesen Sommer 
in Kraft treten kann. Deswegen sind wir kompro-
missbereit und das war eben auch das Signal von 
Minister Scheuer gestern, dass er gesagt hat: Okay, 
wenn so viele Bundesländer im Bundesrat dafür 
stimmen werden, dass die Nutzung der Gehwege 
nicht vorgesehen wird, dann signalisieren wir, wir 
sind da kompromissbereit. Allerdings kann ich 
Ihnen hier jetzt keine Details einer Kompromissli-
nie verkünden, weil wir auch bewusst gesagt ha-
ben, wir warten erstmal die Anhörung im Ver-
kehrsausschuss ab und werden uns dann danach 
in Gespräche mit den Ländern begeben. Die Posi-
tionierungen der Länder sind durchaus unter-
schiedlich. Bei der Verkehrsministerkonferenz ha-
ben wir insgesamt sehr positive Rückmeldungen 
bekommen. Es gab aber auch Bundesländer, die 
sich insgesamt sehr kritisch eingelassen haben. Es 
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wundert einen manchmal ein bisschen, weil es 
zum Teil die gleichen Vertreter sind, die uns kriti-
sieren, wir würden die Mobilität der Zukunft 
nicht entwickeln. Hier ist aus unserer Sicht ein 
ganz klarer Beitrag zur Mobilität der Zukunft. Und 
dass es dann immer noch Vertreter in den Bun-
desländern gibt, die einfach alles ablehnen, das 
finde ich dann schon sehr verwunderlich. Aber 
wie gesagt, wir haben das große Ziel, dass wir im 
Sommer die Verordnung in Kraft treten lassen 
können, konkret im Juni. Und dafür brauchen wir 
natürlich die Entscheidung im Bundesrat am 
17. Mai, deswegen sind wir da kompromissbereit. 
Aus unserer Sicht kann aber nicht alles von dem, 
was von den unterschiedlichen Ländern vorgetra-
gen wurde, übernommen werden; wir hatten auch 
viele nicht sinnvolle Vorschläge dabei. Aber beim 
Thema Gehweg haben wir jetzt eben die Kompro-
missbereitschaft schon mal signalisiert. Unter dem 
Strich: Wir wollen das Inkrafttreten noch für die-
sen Sommer. Wie gesagt, wir sind kompromissbe-
reit und gehen jetzt auch entsprechend auf die 
Bundesländer zu. 

Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Staatssekretär! 
Ich darf die Gelegenheit nutzen, oben auf der Be-
suchertribüne Herrn Hacker, ehemaligen Bundes-
tagsabgeordneten, ehemaligen Kollegen von der 
SPD herzlich zu begrüßen!  

Dann machen wir weiter mit der zweiten Runde 
und das Wort hat Herr Holmeier für die 
CSU/CDU-Fraktion. Bitte! 

Abg. Karl Holmeier (CDU/CSU): Vielen Dank! Wir 
hatten in der Diskussion zwischen der Verord-
nung des Verkehrsministeriums und der Diskus-
sion im Bundesrat eigentlich zwei Knackpunkte. 
Der erste Knackpunkt war das Thema „Benutzung 
von Gehwegen“. Das ist erledigt. Und der zweite 
Knackpunkt, auch wie Sie jetzt schon in der Dis-
kussion gehört haben, ist das Alter. Deshalb noch-
mals eine Frage zum Alter. Und zwar: Die Verord-
nung des Bundesverkehrsministeriums sieht zwei 
Gruppen vor, einmal ab 12 Jahre bis 12 km/h und 
dann ab 14 Jahre bis 20 km/h. Die Forderung im 
Bundesrat ist ja „generell ab 15 Jahre“ und der 
deutsche Verkehrsgerichtstag hat als Empfehlung 
„14 Jahre“ gegeben.  

Deshalb meine Frage an Prof. Dr. Lemmer und 
Herrn Prof. Dr. Moritz: Was sehen Sie jetzt eigent-
lich für richtig an? Diese Trennung in der Verord- 

nung des Verkehrsministeriums „12 Jahre / 
14 Jahre“ oder 15 Jahre? Was finden Sie richtig, 
und vor allem auch unter dem Aspekt der Sicher-
heit? 

Vorsitzender: Danke sehr! Herr Wiehle bitte für 
die AfD-Fraktion! 

Abg. Wolfgang Wiehle (AfD): Dankeschön! Zu-
nächst möchte ich eine Frage an Herrn Kellner 
vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat stellen. 
Nachdem die Nutzung der Gehwege für Elektro-
kleinstfahrzeuge, wir haben es gerade gehört, 
wahrscheinlich nicht mehr zur Debatte steht, 
stellt sich jetzt die Frage, wie sich die Nutzer von 
Elektrokleinstfahrzeugen dann im Straßenraum im 
Zusammentreffen mit Radfahrern und Autofah-
rern bewegen werden. Wie müssen nach Ihrer 
Auffassung die Nutzer von Elektrokleinstfahrzeu-
gen befähigt werden, sicher mit den übrigen Ver-
kehrsteilnehmern umzugehen? Sie hatten schon 
von der Führerscheinpflicht gesprochen. Meine 
Frage geht jetzt in die Richtung nach der Ausbil-
dung. Was muss die beinhalten? Welche wesentli-
chen Gesichtspunkte müssen da geklärt werden? 
Und wie lässt sich nach Ihrer Auffassung eine zu-
nehmende Konfrontation, wie sie oft leider zwi-
schen Autofahrern und Radfahrern oder zwischen 
Radfahrern und Fußgängern zu beobachten ist, 
vermeiden? Das ist meine erste Frage.  

Meine zweite Frage möchte ich an den Vertreter 
der Kommunen, an Herrn von Lojewski, richten. 
In Frankreich dürfen E-Scooter ab September 
nicht mehr auf den Gehwegen unterwegs sein. Die 
französische Verkehrsministerin Elisabeth Borne 
will nach eigenem Bekunden dafür sorgen, dass 
Zitat: „Fußgänger nicht länger an die Hauswand 
gedrückt werden“. Es ist die Rede von einer, 
nochmal Zitat: „sehr schnellen und leicht anarchi-
schen Entwicklung“ mit bis zu 40.000 E-Scootern 
alleine in Paris. Aus anderen europäischen Groß-
städten wird berichtet, dass die Lebensdauer von 
Elektrorollern nach Angaben der Verleihfirmen 
nur ein bis drei Monate beträgt. Insbesondere we-
gen der intensiven Beanspruchung des Batterie-
speichers. Jetzt meine Frage in drei Teilen: Wie 
sind die beabsichtigten E-Scooter-Verleihsysteme 
aus Nachhaltigkeitssicht zu beurteilen, auch vor 
dem Hintergrund, dass durch gestrandete Fahrrad-
verleihanbieter – wir hatten davon vorhin schon 
gehört – in vielen Städten schon erhebliche Prob-
leme mit Schrottfahrrädern vorhanden sind.  
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Zweiter Punkt: Bundesminister Scheuer hat ja 
jetzt Änderungen an der Verordnung angekündigt. 
Welchen Bedarf sehen Sie noch für die weitere 
Regulierungskompetenz auf kommunaler Ebene? 
Ich habe es so wahrgenommen, dass Sie in Ihrer 
Stellungnahme die etwas verringerte Einbezie-
hung moniert haben. Dritter Teil: Wenn, was 
durchaus wünschenswert ist für die letzte... 

Vorsitzender: Eigentlich immer nur zwei Fragen! 

Abg. Wolfgang Wiehle (AfD): Ach so, ich hätte 
jetzt a), b), c) gedacht. Ich hätte bloß noch nach 
der Kapazität im öffentlichen Nahverkehr fragen 
wollen, ob denn bei der Mitnahme von diesen 
Fahrzeugen mit neuen Schwierigkeiten zu rech-
nen ist. Wie ist Ihre Ansicht dazu?  

Vorsitzender: Vielen Dank! Frau Kollegin Lüh-
mann für die SPD-Fraktion! 

Abg. Kirsten Lühmann (SPD): Danke sehr! Als 
Zwischenfazit stelle ich erfreulicherweise fest, 
dass keine der hier vertretenen Parteien die Elekt-
rokleinstfahrzeuge verbieten will, sondern wir 
wollen Sie alle als Mobilitätsform haben, aller-
dings vernünftig regulieren, und da sind wir nur 
nicht immer einer Meinung. Aber die erste Aus-
sage finde ich schon mal wichtig und gut. Ich 
habe jetzt in diesem Zusammenhang zwei Fragen 
an Herrn Brockmann. Und zwar einmal zum 
Rechtlichen und einmal zu seinen praktischen 
Untersuchungen. Zum Rechtlichen ist schon viel 
gesagt worden. Es wäre schön, wenn alle die 
ganze Zeit die Aufmerksamkeit darauf gelenkt hät-
ten, auf diese Antworten, weil da sehr klar gewor-
den ist, das es eben nicht, wie im Antrag der FDP, 
eine freie Entscheidung ist, ob das ein Kraftfahr-
zeug ist oder kein Kraftfahrzeug, sondern dass es 
da internationale rechtliche Verpflichtungen gibt, 
dass es ein Kraftfahrzeug ist. Und das hat auch 
Folgen.  

Und Herr Zemke, es ist eben ein Unterschied, ob 
ich ein Pedelec habe, mit einer Tretunterstützung, 
oder ein Elektrokleinstfahrzeug, das einen alleini-
gen elektrischen Antrieb hat. Und darum haben 
wir da ja die Unterscheidung gemacht, auch zwi-
schen denen, die eben über 25 km/h, nicht mit 
Tretunterstützung, sondern auch eine Anfahrhilfe 
haben. Insofern ist das jetzt nicht dem freien Spiel 
der Kräfte und einer politischen Willensbildung 
überlassen, sondern dafür gibt es Gesetze. Und im 
Rahmen dieser Gesetze jetzt die Frage.  

Herr Brockmann, Sie haben sehr eindeutig gesagt, 
es ist ein Kraftfahrzeug, mit allen Folgen, die 
diese Klassifizierung nach sich zieht – auch eben 
das Mindestalter von 15 Jahren, respektive Aus-
nahme eventuell 14 Jahre. Meine Frage geht hin 
zum Thema Alkohol: Würde das auch beinhalten, 
dass die Alkoholgrenzen für Kraftfahrzeuge gel-
ten? Das hat auch etwas mit der Attraktivität die-
ses Verkehrsmittels zu tun, wenn ich das so sagen 
darf.  

Die zweite Frage ist, es ist schon ein bisschen an-
geklungen: was ist mit den Verkehrsräumen? Wir 
haben auch das Konzept der Shared Spaces ge-
habt, der gemeinsamen Verkehrsräume, und dazu 
ist auch geforscht worden. Da war ja die Idee: alle 
nutzen einen Verkehrsraum und passen aufeinan-
der auf und sind rücksichtsvoll. Das ist auch die 
erste Idee des Verordnungsentwurfs der Bundesre-
gierung gewesen, die dürfen auf dem Gehweg fah-
ren, wenn sie denn Rücksicht nehmen. Jetzt ist 
meine Frage, aus den Erfahrungen der Shared-
Spaces-Untersuchungen: ist das ein Konzept, das 
funktioniert? Also Mischverkehre auf einer Ver-
kehrsfläche, und alle nehmen aufeinander Rück-
sicht. Danke sehr! 

Vorsitzender: Danke sehr! Frau Kollegin Kluckert 
für die FDP-Fraktion! 

Abg. Daniela Kluckert (FDP): Vielen Dank, Herr 
Vorsitzender! Die FDP wurde jetzt ja schon häufig 
genannt, und ich kann nur sagen, zu Recht, denn 
wegen uns ist natürlich diese Anhörung über-
haupt entstanden. Wir waren die einzige Fraktion, 
die dieses Thema überhaupt in den Bundestag 
reingebracht hat und die Bedeutung auch mit ei-
nem eigenen Antrag untermauert hat. Und deswe-
gen können wir heute auch darüber hier debattie-
ren.  

Herr Prof. Bodewig, mitnichten will die FDP 
Hoverboards mit 45 km/h zulassen. Das steht 
nicht in unserem Antrag, das ist nicht unser 
Wille, sondern wir sagen, wir wollen es nach Nut-
zerklassen klassifizieren. Also ähnlich dem, was 
es schon gibt: Inlineskates wie Hoverboards, Fahr-
räder wie E-Scooter und die 45 km/h-Elektrofahr-
zeuge wie Mofas. Das finden Sie in unserem An-
trag und das ist unser politischer Wille. Wir haben 
hier viele Studien und Presseartikel zitiert bekom-
men. Und ich kann nur sagen, das ist gerade halt 
häufig in der Presse. Da befindet man sich dann 
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doch in einer Blase, die sich darauf bezieht, dass 
man genau die Artikel liest, die man auch sucht. 
Und so finde ich sehr viele Artikel, die sehr posi-
tiv über das Thema E-Scooter, und gerade auch 
über die Anbindung zum ÖPNV, berichten. Das 
gleiche gilt übrigens auch für Studien. Es gibt die 
unterschiedlichsten Studien, auch Unfallstudien, 
zu diesen Fahrzeugen. Und es ist traurig, aber 
wahr, dass wir immer noch keine 0-Verkehrstoten 
auf den Straßen haben. Aber das gleiche gilt na-
türlich auch für den Bereich der Fahrradfahrer. 
Und auch hier, glaube ich, ist ein Zusammenhang 
mit den Geschwindigkeiten zu betrachten. Auf 
deutschen Straßen wird jetzt eine Zulassung von 
20 km/h geplant. Und Pedelecs zum Beispiel fah-
ren bis 25 km/h, eine ähnliche km/h-Zahl auch 
bei Fahrrädern. Und soweit ich Studien gelesen 
habe, sagen sie mir, dass es eigentlich am unge-
fährlichsten ist, wenn sich die Verkehrsteilneh-
mer in einem gleichen Fluss befinden.  

Und deswegen, Herr Kellner, jetzt an Sie noch 
einmal die Frage: Wie sehen Sie das denn, mit 
dem gleichen Fluss von km/h-Zahlen von Ver-
kehrsteilnehmern im gleichen Bereich? Und wie 
würden Sie sagen, wäre das dann sicher?  

An Sie Herr Zemke noch eine Frage: Der Versiche-
rungsschutz soll für junge Menschen 90 Euro im 
Jahr kosten. Würden Sie denn sagen, dass das 
auch junge Menschen, gerade in der Ausbildung 
oder in der Schule, daran hindern könnte, so ein 
Verkehrsmittel zu benutzen? Ein letzter Punkt 
noch von mir. Es ist natürlich wichtig, dass wir 
den Heimatmarkt für Unternehmen von uns hier 
auch gestalten und ich habe viele Unternehmen 
jetzt auch getroffen, die genau das machen möch-
ten und auch für Verkehrssicherheit und Gehwege 
sorgen wollen, in dem sie sich mit den Kommu-
nen absprechen und beispielsweise Parking 
Spaces oder ähnliches einrichten, was ich sehr gut 
finde und was ich sehr begrüße. 

Vorsitzender: Danke sehr! Frau Kollegin Kluckert 
hat Recht, es ist tatsächlich ein Antrag der FDP-
Fraktion gewesen, aber es war jetzt auch nicht so, 
dass die anderen Fraktionen geprügelt werden 
mussten, sondern der Beschluss, diese Anhörung 
hier durchzuführen, ist einstimmig gefasst wor-
den. Ich wollte das nur nochmal sagen. Jetzt hat 
das Wort Kollege Wagner für die Linke! 

Abg. Andreas Wagner (DIE LINKE.): Vielen Dank! 

Ich habe noch zwei Fragen an Herrn Stimpel. Die 
eine Frage ist: mich würde interessieren, welche 
Folgen Elektrokleinstfahrzeuge, also die Erlaub-
nis, mit Elektrokleinstfahrzeugen auf Gehwegen 
zu fahren, aus Ihrer Sicht für den Handel und für 
den Tourismus haben? Sie haben das vorher 
schon kurz angesprochen. Das ist die eine Frage. 
Die andere Frage, die mich so ein bisschen um-
treibt, das ist die Frage: Ist es tatsächlich so, dass 
zu erwarten ist, dass Autofahrerinnen und Auto-
fahrer auf Elektrokleinstfahrzeuge umsteigen wür-
den? Oder ob Fußgänger und Fußgängerinnen auf 
Elektrokleinstfahrzeuge sozusagen für die letzte 
Meile aufspringen? Wie wirken sich Elektro-
kleinstfahrzeuge aus Ihrer Sicht auf die Wahl des 
Verkehrsmittels oder der Fortbewegung aus? Vie-
len Dank! 

Vorsitzender: Danke sehr! Kollege Gelbhaar für 
die Grünen! 

Abg. Stefan Gelbhaar (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Ich glaube, 
ich kann erstmal für alle Fraktionen hier im Raum 
feststellen, dass wir nicht über das „Ob“, sondern 
über das „Wie“ der Zulassung von E-Scootern re-
den. Und das, glaube ich, muss man auch erstmal 
festhalten, weil dann da ein bisschen klar ist, was 
eigentlich der Fokus dieser Debatte hier ist. Und 
zum zweiten möchte ich festhalten: wir reden 
ganz viel über Geschwindigkeit. An der Stelle 
können wir auch über die Geschwindigkeit von 
Regieren reden. Ich glaube, die FDP hat Glück, 
dass die Bundesregierung so langsam regiert, auch 
die letzte, dass sie jetzt in diese Debatte noch mit 
einsteigen konnte, denn die BASt-Studie ist drei 
oder vier Jahre alt. Und der Kollege Gastel, er sitzt 
hier neben mir, hat schon in der letzten Legisla-
turperiode die Veröffentlichung, die Transparenz 
in dieser Frage eingefordert. Es ist ein bisschen 
bitter, dass wir erst jetzt dahin kommen, binnen 
einer Woche eine Vereinbarung zwischen Bundes-
rat und Bundesregierung über die offenen Fragen 
zu treffen. Es ist schon ein bisschen verquer. Herr 
Kollege Bilger, dass die Bundesregierung da so – 
man könnte es positiv formulieren – „offenen Her-
zens“ in diese Debatte mit dem Bundesrat rein 
geht; ich empfehle der Bundesregierung immer, 
einen konkreten Plan zu haben. Schauen wir mal, 
wie das ausgeht. Ich komme zu meinen Fragen. 

Zwischenruf… PSts Steffen Bilger (BMVI): Bitte 
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gerne auch Ihren grün mitregierten Ländern sa-
gen! … 

Abg. Stefan Gelbhaar (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Ja, aber die sitzen im Bundesrat und Sie 
sind ja die Bundesregierung. Ich finde, jeder kann 
seine Meinung und einen Plan haben, dann 
kommt man schneller zueinander. Der Bundesrat 
hat sich, glaube ich, geäußert.  

Ich habe eine Frage an den Deutschen Städtetag, 
die möchte ich als Erstes loswerden, und zwar 
zum Thema Raum. Es ist jetzt ganz viel gesagt 
worden. Der Gehweg wird es jetzt de jure nicht 
mehr sein. Die E-Scooter sollen vor allem auf den 
Radwegen stattfinden. Dazu die Frage: Wie beur-
teilen Sie denn die Situation der Radwege, insbe-
sondere in den Städten, reicht denn das aus?  
Oder, wenn Sie vielleicht zu der Auffassung kom-
men könnten, dass das nicht ausreicht, was 
schlussfolgern Sie daraus? Welche Forderungen 
an die Bundesregierung, auch an die Städte natür-
lich, haben Sie da, zum Beispiel zum Thema Emp-
fehlung für Radverkehrsanlagen? Muss da jetzt 
was Neues rein? Wie muss da der Platz verteilt 
werden? Umwidmung als Thema. Da würde ich 
mir von Ihnen ein, zwei klare Hinweise erhoffen. 
Vielleicht haben Sie in dem Kontext auch eine 
Studie. Ich bitte darum, weil jetzt das Thema Öko-
logie sehr interessant adressiert wurde. Wer 
würde denn da umsteigen? Können Sie dazu et-
was sagen? Sind das dann die Autofahrenden, wie 
das alle hier im Raum anscheinend hoffen, oder 
sind das mehr Radfahrer und Fußgänger? Das 
würde mich schon interessieren.  

Dann noch einen weiteren Punkt, den möchte ich 
nochmal an den Deutschen Blinden- und Sehbe-
hindertenverband e. V. richten. Und zwar zum 
Thema… Ich bewege mich jetzt im faktischen 
Raum und gehe mal ein bisschen weg von der 
Verordnung und von dem, was da als Bild gemalt 
wird, sondern ich schaue mal, was de facto pas-
sieren wird. Es wird ja trotzdem auf den Gehwe-
gen gefahren werden. Und deswegen: haben Sie 
da Erwartungen, an die Bundesregierung bei-
spielsweise, oder eine Vorstellung, wie man das 
zumindest minimieren kann, mit einer Informati-
onskampagne, Bußgeld, was auch immer? Und 
dem Vernehmen nach sollen bereits eine Viertel 
Million dieser E-Scooter ohne Betriebserlaubnis, 
ohne Versicherung unterwegs sein. Haben Sie 
auch dort vielleicht eine Vorstellung, eine Forde- 

rung – die Versicherungswirtschaft hatte schon 
gesagt, wir versichern alles –, wie man damit um-
geht. Vielen Dank! 

Vorsitzender: Vielen Dank! Wir sind dann am 
Ende dieser zweiten Fragerunde und kommen 
jetzt in die Antwortrunde. Ich würde vorschlagen, 
dass wir mit den kommunalen Spitzenverbänden 
beginnen. Herr von Lojewski, Sie hatten noch 
zwei Fragen, bitte! 

Hilmar von Lojewski (Deutscher Städtetag): Dan-
keschön, Herr Vorsitzender! Herr Abgeordneter 
Wiehle, wir haben keine Erkenntnisse dazu, wie 
die E-Scooter-Verleihsysteme jetzt unter Nachhal-
tigkeitsgesichtspunkten ihre Systeme betreiben. 
Wir finden grundsätzlich ein paar Eckpunkte rich-
tig. Nämlich, fangen wir mal beim Auto an, wir 
finden es immer gut, wenn mehr als 1,4 Menschen 
in einem Auto sitzen. Also alles was mehr Men-
schen in ein Auto bringt, ist erstmal per se gut. 
Das hört sich jetzt ein bisschen widersprüchlich 
an. Es geht darum, dass wir eine höhere, eine bes-
sere Auslastung des Kfz-Verkehrs haben wollen. 
Wir finden es aber noch besser, wenn weniger Au-
tos fahren und weniger Verkehrsleistung passiert. 
Und da glauben wir, dass die E-Scooter – ich sub-
sumiere das jetzt mal, um nicht immer diesen 
sperrigen Begriff nutzen zu müssen – durchaus 
auch einen Beitrag in den Städten leisten können. 
Da finden wir uns auch in absoluter Übereinstim-
mung mit Herrn Staatssekretär Bilger, das kann 
ein neues Mobilitätsmodus sein, der uns ermög-
licht, gerade im Kurzstreckenbereich – und da ha-
ben verschiedene Minister in verschiedenen Le-
gislaturperioden uns ja auch zur Kenntnis gege-
ben, wie viel im Kurzstreckenbereich läuft. 
60 Prozent sind bis 6 Kilometer im Auto unter-
wegs, das finden wir nicht gut, 40 Prozent bis 
4 Kilometer, so über den Daumen. Wenn das ein 
Beitrag dazu ist, dass das vermieden wird, dann 
hilft das natürlich in den Städten sehr. Das ist ei-
gentlich der Parameter, in dem wir jetzt die Nach-
haltigkeit messen. Wir finden es aber auch in Ord-
nung, wenn man mit einem antriebslosen Fahrrad 
durch die Gegend fährt. Und wir glauben auch, 
dass wir in den Städten so langsam das in den 
Griff kriegen, was die Sharing-Systeme von Fahr-
rädern angeht. Wir werden mit Sicherheit auch 
nochmal einen Leitfaden aufzulegen haben, was 
die Sharing-Systeme von Scootern angeht, sodass 
das Ende auch noch nicht absehbar ist. Aber, an 
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Herr Staatssekretär Bilger, wir sind in froher Er-
wartung, dass die Verordnung kommt. Bitte aber 
unter den richtigen Parametern! Dazu ist heute 
schon einiges gesagt worden und werden im zwei-
ten Teil noch was dazu sagen können. Was wir an 
Änderungsbedarf haben, das haben wir, glaube 
ich, in unserer Stellungnahme jetzt sehr klar zum 
Ausdruck gebracht. Wir begrüßen sehr, dass das 
Verkehrsministerium von einer Öffnung der Geh-
wege absehen will. Wir hoffen, dass das auch Ein-
gang in die Verordnung findet. Gerne hätten wir 
über einen neuen Entwurf gesprochen. Wir rufen 
dazu auf, uns diesmal rechtzeitig zu beteiligen. Es 
wäre alles sehr viel einfacher und sehr viel ge-
räuschloser vonstattengegangen, wenn man die 
drei kommunalen Spitzenverbände, für die ich 
heute sprechen darf, mal nach der Erstellung des 
ersten Verordnungsentwurfs beteiligt hätte. Dann 
hätten wir wesentlich weniger Welle und wesent-
lich mehr Praxiswissen gehabt. Und ich glaube 
schon, dass es bei einer solchen Verordnung ange-
zeigt ist, deren positive wie negative Wirkungen 
sich in den Kommunen zeigen werden – und wir 
sind die Adressaten dessen, was dann alles schief 
geht –, dass man das dann auch rechtzeitig mit 
uns abstimmt. Was wollen wir geändert haben? 
Konkret: wir wollen § 10 Abs. 3 und 4 in der heu-
tigen Fassung der Verordnung gestrichen haben. 
Wir lehnen die Freigabe von Fußwegen und Fuß-
gängerzonen für die Kategorie bis 12 km/h weiter 
ab. Wir plädieren auch dafür, diese Doppelkatego-
rie abzuschaffen und von vornherein bis 20 km/h 
zu gehen. Ob das dann 25 km/h oder 20 km/h 
sind, da sollte das Ministerium sich nach den Er-
kenntnissen der Verkehrsunfallforschung richten. 
25 km/h wird auch bei den E-Fahrrädern nicht 
immer ausgenutzt, wie auch bei den S-Pedelecs 
45 km/h nicht immer ausgenutzt werden. Insofern 
würden wir uns da nicht verkämpfen. Aber wir 
halten die 20 km/h Begrenzung für richtig. Wir 
halten es nicht für richtig, eine Altersdifferenzie-
rung und eine Klassendifferenzierung zu machen. 
Wir plädieren für die 15 Jahre. Wir verkämpfen 
uns ebenfalls nicht bei dem Führerschein. Wir ha-
ben ein paar Differenzierungserfordernisse zur 
Freigabe von Radfahrwegen und Seitenstreifen au-
ßerorts. Insbesondere den Landkreistag treibt das, 
naheliegender Weise, um. Es kann auch sein, das 
dann dort keine Nutzung zulässig ist, wenn es 
eben keine Infrastruktur für Elektrokleinstfahr-
zeuge gibt und es einfach zu gefährlich ist, sich 

dort zu bewegen. Zudem möchten wir – an die 
Bundesregierung gerichtet, Herrn Staatssekretär 
Bilger – natürlich nicht, dass der Bund sozusagen 
für das Gute zuständig ist und er alles zulässt und 
die Kommunen für das Schlechte, nämlich, alles 
wieder zurückholen zu müssen. Wir wollen ge-
statten und das wollen wir nach den örtlichen Be-
dingungen tun und das halten wir mit Fug und 
Recht auch für vernünftig, sachgerecht und pra-
xisgerecht. Wir wollen und müssen leider dann 
auch das Befahren von zulässiger Infrastruktur 
wohlmöglich noch verbieten können. Das heißt, es 
gibt eine Verordnung, die sagt, die Geräte sind 
möglich und nötig und die sollen kommen, aber 
man muss sachgerecht und ortsgerecht auch ent-
scheiden können. Das sehen wir an Änderungsbe-
darf.  

Was die Kapazitäten im ÖPNV und die Mitnahme 
angeht, gibt es einen kleinen Passus in unserer 
Stellungnahme auf Seite 8, vorletzter Absatz: das 
muss ein Gepäckstück sein. Das muss ein Gepäck-
stück sein und es kann kein Fahrzeug sein. Ein 
Gepäckstück, also ein zusammengepackter Roller, 
auf den Rücken geschnallt, in der Hand getragen, 
das ist mitnahmefähig. Fahrzeuge können im 
ÖPNV leider nicht mitgenommen werden. Wie 
sich das dann ausmendelt, werden wir sehen, und 
das wird sich auch an den Beförderungsbedingun-
gen der jeweiligen Verkehrsbetriebe messen.  

Zur Beantwortung der Frage von Herrn Gelbhaar. 
Wir gehen jetzt von dem Gehwegausschluss aus. 
Ja, wir haben eine problematische Radwegesitua-
tion, ganz ohne Frage. Wir sind gerade dem 
Grunde nach mitten in dem Rennen, das Rad-
wegenetz in den Städten, Kommunen und Land-
kreisen besser auszubauen. Der Bund unterstützt 
dazu dankenswetterweise Planungsleistungen für 
die ganz großen Maßnahmen, die Radverkehrs-
schnellwege. Und wir haben – wie ich glaube, mit 
Fug und Recht behaupten zu dürfen – den Schal-
ter in den Städten umgelegt. Es gibt ganz erhebli-
che Investitionen in die Radwege, wir haben Per-
sonalaufwuchs in diesen Bereichen und wir lau-
fen natürlich in Probleme, wenn wir die E-Scooter 
auf den Radwegen haben. Aber das ist so ein biss-
chen zwischen Baum und Borke. Wir wollen sie 
definitiv nicht auf den Gehwegen haben, also 
müssen wir sie auf die Radwege nehmen. Und 
dort, wo es keine vorgeschriebene Radwegenut-
zung gibt, können die natürlich auch im Straßen- 
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raum operieren. Wir werden weiter an den Rad-
wegen arbeiten, die Standards werden sich mit Si-
cherheit auch nach den zukünftigen Auslastungen 
zu bemessen haben, das heißt, sie werden breiter. 
Ein paar Beispiele dazu kann man in einigen Städ-
ten jetzt schon ablesen. Und wir werden in den 
Städten auch Flächen vom Pkw-Verkehr wieder 
zurückzugewinnen haben. Auch dazu hat sich der 
Deutsche Städtetag bekannt, um diese Flächen 
dann auch einer solch multiplen Nutzung von 
Scootern, E-Fahrrädern, Fahrrädern zuzuführen. 
Umsteiger, Herr Gelbhaar: wir wissen es noch 
nicht genau, da „tappen wir im Düstern“. Wir hof-
fen natürlich, dass das für die Autofahrer attraktiv 
ist, gerade die Kurzstrecken zurückzufahren, im 
wahrsten Sinne des Wortes, und sie anders zu-
rückzulegen. Aber wir neigen durchaus auch der 
Auffassung von Herrn Klare zu, dass das Zufußge-
hen jetzt auch nicht ganz so übel ist, in einer Ent-
fernung bis zu 1 Kilometer. Wo wir sehr deutlich 
sind, ist: wir halten nichts davon, dass sich ein 
Verkehrsministerium mit Kinderspielzeug be-
schäftigt! Und alles das, was da in einer Ausnah-
meverordnung noch kommen soll – und da bitten 
wir auch um klare Worte und eine klare Positio-
nierung, sowohl parlamentarisch wie auch von 
der Exekutive – ist nicht regelungsfähig. Die Mo-
nowheels und all das, was dann sonst noch 
elektrisch angetrieben ist, können wir uns nur im 
Wege eines Versuchs vorstellen. Das sollten wir, 
wie wir gesagt haben, uns das mal 3 Jahre geson-
dert anschauen. Da kann darüber geforscht wer-
den, da gibt es dann eine Statistik, wer, wie sich 
den Kopf und die Knie aufschlägt und wie viele 
dabei auch ums Leben kommen. Aber das jetzt so 
an allen Beteiligungsverfahren vorbei in einer 
Sonderverordnung abzufeiern, das halten wir 
schlichtweg für fahrlässig. Und das würde sich 
wirklich nicht mit dem vertragen, was auch das 
Ministerium, was auch die Verbände hier gerade 
zur Unfallvermeidung und zur „Vision Zero“ – 
keine Unfallopfer mehr zu haben – vorgetragen 
haben. Deshalb bitten wir darum, auch klarzustel-
len, dass es eine solche Sonderverordnung, Frei-
stellungsverordnung für solche Fahrzeuge nicht 
geben wird, zumindest nicht, ohne dass dazu 
auch ein breit angelegter Versuch unternommen 
worden ist.  

Und auch nochmal an die Adresse des Ministeri-
ums: Wir reden über einen grünen Pfeil für Fahr-
radfahrer, der geht in einen Verkehrsversuch. Ich 

verstehe wirklich nicht, warum ein Verkehrsmit-
tel, das in 10.000 einzelnen Städten ausgerollt 
wird, nicht in einen Verkehrsversuch gegangen 
ist, der über Bamberg hinausgeht. In Bamberg ma-
chen wir einen Sharing-Versuch mit den E-Scoo-
tern. Wir sind alle wahnsinnig gespannt, was im 
Mai noch dabei rauskommt. Aber diese Verord-
nung – und wir sehen die Eilbedürftigkeit, wie Sie 

auch –, die geht ziemlich zügig auf den Weg und 

in einer Woche – Herr Gelbhaar hat es angespro-
chen – muss die Klärung herbeigeführt werden, 
ohne dass ein solcher Versuch jetzt mal in einer 
Mittelstadt wie Bamberg etwas gründlicher ange-
schaut worden wäre. Aber beim grünen Pfeil für 
rechtsabbiegende Fahrradfahrer machen wir jetzt 
einen Versuch und schauen uns das nach 2 Jahren 
wieder an. Das ist auch für die Praktikerinnen und 
Praktiker bei uns nicht erklärbar. Das mag was mit 
Industriepolitik zu tun haben, das mag auch was 
mit der Dringlichkeit zu tun haben, die wir auch 
jeden Tag merken, denn die Anbieter laufen uns 
auf Deutsch gesagt im Moment „die Bude ein“. 
Und das mag auch damit zu tun haben, dass alles 
Neue auch irgendwie sexy ist. Aber dem wollen 
wir nicht anhängen. Wir wollen einen guten städ-
tischen, regionalen und ländlichen Verkehr ha-
ben. Wir wollen dabei die Verkehrssicherheit vo-
ranstellen und wir müssen dafür auch die Räume 
zur Verfügung stellen. Da wird es einige böse 
Überraschungen für die geben, die diese Fahr-
zeuge benutzen. Zum einen, was die Eigenverletz-
lichkeit angeht, zum anderen, was die Haftungs-
fragen angeht. Wir sind in diesen Fragen voll und 
ganz auf einer Linie mit Herrn Prof. Bodewig und 
Herrn Brockmann und hoffen, dass die Bundesre-
gierung sich diese sehr ernsthaft in dieser verblei-
benden Woche zur Prüfung heranzieht und einen 
Entwurf fertigt, den wir auf kommunaler Seite 
vollziehen können und bei dem wir nicht nur den 
schwarzen Peter haben – nämlich Dinge verbieten 
zu müssen. Bislang haben wir nicht mal eine Er-
mächtigung dafür, etwas zu verbieten. Danke-
schön! 

Vorsitzender: Danke sehr! Herr Brockmann, Sie 
haben auch zwei Fragen, das würde jeweils 
fünf Minuten ausmachen. Angesichts möglicher 
Synergien der Fragen, können Sie – müssen es 
aber nicht – ausschöpfen. Bitte! 

Siegfried Brockmann (Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft e.V.): Danke, das 
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entlastet mich ein wenig! 

Vorsitzender: Habe ich mir gedacht! 

Siegfried Brockmann (Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft e.V.): Tatsächlich, 
ich sage es nochmal ganz kurz, es handelt sich um 
Kraftfahrzeuge, das können wir nicht weg disku-
tieren. Und zwar sowohl nach UNECE2, nach in-
ternationalem Recht, als auch nach europäischem 
Recht. Daraus ergeben sich gewisse Folgerungen. 
Ich fange mal mit ein paar Einzelheiten an. Das 
Thema „20 km/h“ oder „25 km/h“, ist durchaus 
auch vor diesem Hintergrund zu betrachten. Wir 
haben im Moment, wenn wir nicht etwas völlig 
Neues schaffen wollen, ein Leichtmofa und ein 
richtiges Mofa. Und man hat sich im Ministerium 
natürlich Gedanken gemacht, wo kommt das hin, 
und hat sich offenbar für das Leichtmofa entschie-
den. Wenn ich das anders mache, wenn ich das 
also mit 25 km/h mache, ist es ein Mofa und ich 
müsste auch begründen, warum ich hier anders 
vorgehe. Wenn es ein Mofa ist, habe ich eine 
zwingende Helmpflicht, und zwar eine Motorrad-
helmpflicht, keine Radhelmpflicht. Ich will das 
jetzt nur auch mal an die Adresse der entspre-
chenden Verbände sagen: so kriegt man so ein 
Ding natürlich dann auch tot. Deswegen meine 
ich schon, wir sollten in dem Rechtsrahmen blei-
ben, den wir haben, und das heißt 20 km/h. Dann 
kann im Zweifel eben jeder selber entscheiden, ob 
er in dem Fall einen Radhelm aufsetzt oder nicht. 
Weiter heißt das, wenn das ein Kraftfahrzeug ist, 
hatten wir bisher immer eine Mindestverzögerung 
von 3,5 m/s2. Das ist jetzt für die Nichtfachleute 
extrem wenig. Das ist sozusagen untere Kante, 
dass kann jedes Mofa, was Sie auf die Straße brin-
gen mit links. Die können 5, 6, 7 m/s2, und auf tro-
ckener Straße sogar noch viel mehr. Und ich 
komme deswegen darauf, weil wir auch für das 
Thema „ohne Lenkstange“ demnächst in die Kom-
plikation kommen: was machen wir jetzt damit? 
Mit einem Fahrzeug ohne Lenkstange können 
Sie… Da denkt man jetzt auch erst: „ja, das mit 
der Gewichtsverlagerung klappt ja ganz gut“. Das 
Problem ist natürlich, dass Sie eine Massenträg-
heit haben, das heißt der Körper bewegt sich ein-
fach weiter vorwärts. Sie schaffen es nicht, eine 
Verzögerung von mehr als 1 m/s2 auch nur halb-
wegs realistisch darzustellen. Und das würde  

                                                           
2 UNCE: United Nations Economic Commission for Europe  

bedeuten, dass wir hier in völlig andere Dimensio-
nen kommen, die mit dem Thema Kraftfahrzeug 
einfach gar nichts mehr zu tun haben. Dann das – 
Frau Lühmann hat es angesprochen…. Ach so, 
nochmal ganz kurz, alles das, was ich hier sage 
und nicht sagen kann, weil dafür 10 Minuten 
nicht ausreichen, haben wir in einem Rechtsgut-
achten, das ich Ihnen sehr ans Herz lege, mal aus-
arbeiten lassen. Das ist auf unserer Website 
udv.de abrufbar, völlig unkompliziert. Und aus 
diesem Rechtsgutachten ergeben sich noch wei-
tere Dinge, die dann auch das Ministerium im 
weiteren Verfahren berücksichtigen möge. Näm-
lich: die Spezialregelungen der Elektrokraftfahr-
zeugverordnung setzen insoweit die StVO an den 
entsprechenden Stellen außer Kraft, weil Spezial-
regelungen immer die allgemeinen Regelungen 
überlagern, und so steht es auch klar in der eKFZ-
Verordnung drin. Und daraus ergeben sich auch 
gewisse Dinge, nämlich – Frau Lühmann hat es 
angesprochen –, wie das jetzt mit der Partner-
schaft da zu verstehen sein wird. Die Radfahrer 
haben Vorrang vor eKFZ, so steht es in der eKFZ-
Verordnung, die insofern und an dieser Stelle die 
StVO ersetzt, und das bedeutet, sie müssen 
schnelleren Radfahrern das Überholen ermögli-
chen. Das heißt nun wieder, dass sie den rückwär-
tigen Verkehr natürlich ausgiebig beobachten 
müssen. Ob das alles so gelingt, können wir uns 
dann noch angucken. Ich habe da so meine Zwei-
fel. Aber natürlich muss man das auch aus Sicht 
des Radverkehrs beobachten. Es ergeben sich noch 
viele weitere Punkte. Zwei will ich nur nennen. 
Insofern die StVO hier jetzt sozusagen ausgehebelt 
wurde, fehlen dem Bußgeldkatalog wesentliche 
Tatbestände in Bezug auf die eKFZ, zum Beispiel 
ist nämlich kein Bußgeld für die Behinderung  
oder Gefährdung von Fußgängern vorgesehen. Das 
sind Dinge, wo ich sage: bitte nochmal genau hin-
schauen! Das muss nachgebessert werden, egal 
unter welchen Bedingungen wir diese Fahrzeuge 
jetzt auf die Straße bringen.  

Thema Alkohol, da ist der Fall nun wieder ein-
fach und eindeutig. Wenn es Kraftfahrzeuge sind, 
gilt aus meiner Sicht auch das, was wir für Kraft-
fahrzeuge vorgesehen haben, und das bedeutet, 
ich habe eine Ordnungswidrigkeitsgrenze von 
0,5 Promille und beim Strafrecht haben wir eben 
entweder, wenn ich einen Unfall verursacht habe, 
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mit der entsprechenden Kausalität, die 0,3 Pro-
mille oder die 1,1 Promille. Ich sehe jetzt im Mo-
ment auch nicht, warum wir das ändern sollten, 
weil ich auch nicht möchte, dass die für Besoffene 
attraktiv sind. Sie haben es angesprochen, 0,5 Pro-
mille sind für alle Nichttrinker, wenn Sie mal an 
so einem Trinkversuch teilgenommen haben, gar 
nicht so einfach. Da kann ein erwachsener Mann, 
sagen wir mal, der da so zwei Stunden am Tisch 
sitzt, ohne weiteres drei Halbe trinken. Ich würde 
mal sagen, damit macht man die Dinger nicht ka-
putt, da kann man noch locker weiter fahren.  

Und dann, Frau Lühmann, haben Sie das Thema 
„Rücksicht“ angesprochen. Das gilt dann jetzt in 
beide Richtungen, sowohl eKFZ gegenüber Fuß-
gängern, als auch eKFZ und Radfahrer. Und ich 
habe schon eben ein paar Konfliktpunkte eKFZ / 
Radfahrer angesprochen. Das gleiche gilt für das 
Thema Fußgänger, und zwar unabhängig von der 
Frage, ob die da jetzt nun auf den Gehwegen zuge-
lassen sind oder ob sie dort nicht zugelassen sind. 
Denn eins ist doch klar, ich will da jetzt nieman-
dem zu nahe treten, aber auch Radfahrer nutzen, 
wenn ich ihnen keine schöne Infrastruktur an-
biete, manchmal aber auch aus anderen, sehr op-
portunistischen Gründen, den Fußweg, auch 
wenn sie das nicht sollten. Und deswegen ist es 
eben so unglaublich wichtig, ich habe das vorhin 
in meiner ersten Stellungnahme schon angespro-
chen, dass die Polizei eine Chance hat, die regel-
widrige Nutzung von Gehwegen dann auch sofort 
zu erkennen und ahnden zu können. Und darauf 
wird das aus meiner Sicht im Wesentlichen an-
kommen, unabhängig davon, wie wir das im De-
tail gestalten. Wir haben ja schon gesagt, der Geh-
weg ist Tabu, darauf läuft es ja jetzt zu, aber dann 
müssen wir auch sicherstellen, dass die StVO dort 
gilt und eingehalten wird. Und ich glaube, so 
kommen wir weiter mit Rücksichtnahme. Da ha-
ben wir eigentlich für alle Verkehrsteilnehmerar-
ten, ich will da niemanden ausschließen, nicht so 
wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht. Da hilft es 
schon eher, wenn man da ein bisschen mit der Po-
lizei nachhilft, damit auch jeder das versteht. 

Vorsitzender: Vielen Dank! Herr Stimpel, Sie ha-
ben auch zwei Fragen, auch da gilt der gleiche 
Hinweis: bis zu 10 Minuten, Sie müssen es aber 
nicht ausschöpfen. 

Roland Stimpel (FUSS e.V.): Keine Sorge! Zu-
nächst war nach den Auswirkungen auf den Han- 

del durch verschiedene Verkehrsmittel, besonders 
Elektrokleinstfahrzeuge, gefragt worden. Da gibt es 
verschiedene internationale Studien, am meisten 
zitiert werden welche aus Wien, aus London und 
aus Oslo. Die laufen alle auf die recht banal zu be-
schreibende Tatsache hinaus: zwei Parkplätze vor 
einem Laden sind ganz schön, 20 Radfahrer oder 
Elektrokleinstfahrzeuge-Benutzer die davor ent-
lang fahren, die anhalten können und einen Park-
platz finden, bringen deutlich mehr Umsatz, 
200 Menschen zu Fuß, die zugleich dort entlang 
laufen, die gar kein Problem mit dem Parken ha-
ben, die das Schaufenster wahrnehmen, bringen 
am allermeisten. Es lohnt sich hier ein Blick in 
unsere weitläufigen Center, die auf ihrem privaten 
Grund teilweise interne Wege von etlichen hun-
dert Metern haben. Wäre es attraktiv für die Kun-
den, dann würden diese Center denen für diese 
langen Wege auch Elektrokleinstfahrzeuge anbie-
ten. Ich glaube, diese sehr professionell gemanag-
ten Centerbetreiber wissen sehr gut, warum sie 
das nicht tun und warum sie hier ausschließlich 
auf Fußverkehr bauen.  

Zur Frage des Tourismus. Da haben Städte wie 
Wien und Paris erkannt, dass Tourismus nicht 
Kannibalismus sein darf, dass eine relativ geringe 
Zahl von mit Elektrokleinstfahrzeugen sich bewe-
genden Menschen nicht die viel größere Zahl der 
Touristen stören und beeinträchtigen darf, die zu 
Fuß unterwegs sind, die die Stadt wirklich genie-
ßen, die sie entdecken, die sich entspannen wol-
len, die auch oft mit Familien unterwegs sind. 
Hier können wir von den ausländischen Restrikti-
onen nur lernen, nicht nur, was das Fahren be-
trifft, sondern auch was das Abstellen der Fahr-
zeuge und die Nichtbehinderung von Fußgängern 
auf ihren Wegen angeht.  

Schließlich noch die Frage: Wer steigt um auf 
Elektrokleinstfahrzeuge? Da gibt es natürlich un-
mittelbar noch keine mir bekannte Empirie. Indi-
rekte Schlüsse kann man aus der hervorragenden 
Studie „Mobilität in Deutschland“ des Bundesver-
kehrsministeriums von 2017 ziehen, die auch 
Schlüsse auf die quasi soziale Verteilung von Ver-
kehrsmitteln ermöglicht. Die Gruppen, die am in-
tensivsten Fußverkehr betreiben, das sind, lässt 
sich kurz zusammenfassen, sehr alte Menschen, 
sehr junge Menschen und relative arme Men-
schen. Da haben wir drei Gruppen, von denen  
eher nicht zu erwarten ist, dass sie stark auf Elek-
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trokleinstfahrzeuge umsteigen werden. Der alte 
Herr, das jüngere Schulkind, das noch gar nicht 
mal darf, oder auch der Mensch mit dem geringen 
Finanzbudget, der sich dieses mehrere hun-
dert Euro teure Fahrzeug gar nicht leistet. …. Ver-
zeihung? 

Vorsitzender: Die haben gerade gerätselt, wer in 
welche Kategorie gehört. Das muss Sie nicht wei-
ter betreffen. Sie haben das Wort. Die Zuordnung 
der Abgeordneten in die Kategorien machen wir 
bitte nach der offiziellen Ausschusssitzung. Bitte, 
Herr Stimpel! 

Roland Stimpel (FUSS e.V.): Wir erwarten des-
halb eher, dass Elektrokleinstfahrzeuge von heuti-
gen Nutzern von Kraftfahrzeugen, von öffentli-
chem Verkehr entweder zu gemeinsamen Wege-
ketten oder alternativ genutzt werden. Bei Fahr-
radfahrern sehen wir ein geringeres Umsteigepo-
tenzial, denn die sind ja gesundheitsbewusst und 
auch budgetbewusst. Die möchten sich lieber sel-
ber bewegen, was auch letztlich eine höhere Qua-
lität bringt und was auch die Nutzung des Ver-
kehrsmittels in der kalten Jahreszeit ermöglicht, 
im Unterschied zu einem, auf den sie nur stehen 
und letztlich keine große Qualität in der Hinsicht 
haben. Das war es. Danke! 

Vorsitzender: Vielen Dank! Dann machen wir jetzt 
weiter mit Herrn Kellner. Auch an ihn gab es zwei 
Fragen. Und der gleiche Hinweis wie vorhin! 

Christian Kellner (Deutscher Verkehrssicherheits-
rat (DVR)): Ja klar, keine Sorge! Ich hatte zwei Fra-
gen. Dabei ging es bei der einen darum, wie die 
Nutzer oder die Nutzerinnen denn befähigt wer-
den sollten. Ich hatte das Alter „15 Jahre“ schon 
genannt, das ist mehrfach schon gebracht worden, 
dass das in unser System gut passt. Das Thema 
Mofa-Prüfbescheinigung als Befähigungsnach-
weis. Wobei man dazu sagen muss, die Mofa-Prüf-
bescheinigung ist kein Führerschein im eigentli-
chen Sinne. Es handelt sich dabei um eine Rege-
lung in der Fahrerlaubnisverordnung. Es handelt 
sich um sechs Doppelstunden, die man Theorie 
macht, und eine Doppelstunde Praxis. Man 
müsste die dann natürlich von der Didaktik her 
auf die Elektrokleinstfahrzeuge anpassen. Aber im 
Prinzip ist das, was man da macht, sehr gut über-
tragbar. Die Prüfung, die man da noch bewältigen 
muss, ist relativ simpel und richtet sich nur auf 
die Theorie, man muss keinen praktischen Fahr- 

nachweis erbringen. Das könnte man hier genauso 
vorsehen. Und ich glaube, dann sind die 15-Jähri-
gen und 15+ auch gut dabei, wenn es darum geht, 
sich entsprechend den Regeln des Straßenver-
kehrs zu verhalten. Wenn jetzt jemand einen an-
deren Führerschein macht, weil er zum Beispiel 
16 Jahre ist und Moped fahren will oder ähnli-
ches, dann ist das quasi mit enthalten. Das muss 
also nicht getrennt gemacht werden, sondern 
wirklich nur als Eintrittskarte für die 15-Jährigen 
wäre das die geeignete Maßnahme.  

Die zweite Frage beschäftigt sich mit dem Thema 
„Differenzgeschwindigkeit“ und der Sicherheits-
wirkung dessen. Natürlich ist es dann besonders 
sicher, wenn die Differenzgeschwindigkeit nicht 
zu groß ist. Und insofern – und das ist auch die 
Position des ADFC, der ja gar nicht so begeistert 
ist, dass der Radweg jetzt noch weiteren Zuwachs 
bekommen soll, der da trotzdem sagt, von der Dif-
ferenzgeschwindigkeit her dürfte es eigentlich we-
niger ein Problem sein, denn natürlich sind auch 
Radler oder Radlerinnen auch zum Teil mit 
Tempo 20 km/h unterwegs. Das könnten dann die 
Elektrokleinstfahrzeuge theoretisch genauso sein, 
es könnten auch 15 km/h sein. Wie auch immer, 
das ist möglich. Insgesamt beobachten wir natür-
lich, dass durch die Elektrokleinstfahrzeuge – und 
das macht sozusagen jetzt Ihnen so ein bisschen 
das Leben schwer – etwas wie so ein Brennglas 
auch auf Versäumnisse in der Verkehrspolitik der 
letzten Jahre und Jahrzehnte gelegt wird. Denn 
jetzt – und da hat Herr von Lojewski sehr inten-
sive Ausführung gemacht, die brauche ich jetzt 
nicht zu wiederholen – stellt sich in der Tat die 
Frage, wir müssen glaube ich, den urbanen Stra-
ßenraum nochmal neu denken und überlegen: 
Wie gehen wir denn jetzt mit den ungeschützten 
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilneh-
mern um? Wieviel Raum geben wir ihnen und wie 
viel Raum geben wir der automobilen Mobilität? 
Und wir kommen immer stärker dahin, dass wir 
in den Städten, alleine aufgrund der zunehmen-
den Zahl von Radfahrerinnen und Radfahrern  
oder auch Pedelec-Nutzern und eine auch da-
durch steigende Unfallzahl, einen immer größeren 
Handlungsdruck bekommen und viele Städte sich 
da auch auf den Weg gemacht haben. Und es gibt 
gute Beispiele aus skandinavischen Ländern, Ko-
penhagen wird beispielsweise immer genannt. 
Aber auch wir werden in Deutschland dazu kom-
men müssen, dass wir genau überlegen, wie wir 
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mit dem fließenden Verkehr und wie wir mit dem 
ruhenden Verkehr umgehen. Wir wollen alle die 
fließende Mobilität, wo man von A nach B 
kommt. Möglicherweise muss man mit dem ru-
henden Verkehr künftig anders umgehen. Ich erin-
nere daran, dass wir im Moment auch sehr über 
Ladezonen diskutieren, über zunehmenden Ver-
kehr, der mit Auslieferung von Waren zu tun hat, 
auch im individuellen Bereich. Und all das mitbe-
rücksichtigend, da ist es da natürlich sozusagen… 
Wenn jetzt jemand neues dazu kommt, werden 
auf einmal alle diese Fragen gestellt, anstatt ein-
fach nur eine Verordnung zu machen, die zuzulas-
sen und fertig. Insofern muss man bedenken, die 
Differenzgeschwindigkeit im Griff zu behalten. In 
dem Zusammenhang sei auch daran erinnert, dass 
überall da, wie gesagt, wo es keine Radwege und 
keine Schutzstreifen gibt, dann auch die Elektro-
kleinstfahrzeuge sozusagen auf der Fahrbahn un-
terwegs wären und dann quasi neben dem Pkw 
fahren. Wenn wir da nochmal über das Thema 
Differenzgeschwindigkeit nachdenken, dann plä-
dieren wir von Deutschen Verkehrssicherheitsrat 
sehr dafür, dass man endlich in Deutschland zu 
Modellversuchen zu Tempo 30 innerorts in gro-
ßen, mittleren und kleineren Städten kommt, um 
endlich mal Ergebnisse zu haben, wie sich das 
wirklich auswirkt. Ist denn dann überall noch 
mehr Stau oder haben wir dann eine deutlich si-
cherere Situation? Wie gesagt, wir plädieren dafür 
schon seit einigen Jahren. Damit würde man das 
Ziel bei Differenzgeschwindigkeit an der Stelle 
auch nochmal neu diskutieren und das sind auch 
Chancen, die wir sehen, die jetzt in dieser Situa-
tion liegen. 

Vorsitzender: Danke sehr! Prof. Moritz, Sie hatten 
in der ersten Runde noch keine Gelegenheit, jetzt 
wären Sie dran. The floor is yours! 

Prof. Dr. Eckehard Fozzy Moritz: Herzlichen 
Dank! Ich freue mich natürlich sehr, dass ich als 
Vertreter von innovativem Denken und Handeln 
in so eine Runde eingeladen werde, als Experte, 
und plädiere natürlich als allererstes für einen 
sehr viel intensiveren Innovationsdialog zwischen 
Regulierern und zwischen Innovatoren und natür-
lich auch zwischen Vertretern von Stadtgestaltung 
und Mobilitätskonzept. Wir haben hier ein ganz 
neues Segment, ein ganz neues Mobilitätsangebot, 
dass sich in einer sehr hohen Geschwindigkeit 
entwickeln wird und das jetzt in der Schnitt- 

menge von nachhaltiger urbaner Mobilität und  
attraktiver Lebensqualität in der Stadt sehr viel 
Sinn macht, da ist ja Einigkeit. Und die Frage, wie 
regulieren wir das. Und es wird sehr schnell un-
terschiedlichste weitere Fahrzeugkonzepte geben. 
Jetzt nur mal drei Beispiele: Wir arbeiten gerade 
an einem Fahrzeug in der Funktionsanalogie von 
Klapprollern, aber sehr viel leichter, also gute 
5 Kilogramm, deutlich unter 5 Kilogramm, was 
ich nicht nur dabei haben kann, sondern auch da-
bei haben will. Und was eher funktioniert, wie so 
ein fahrender Klappstuhl, da brauche ich dann 
keinen Lenker. Und das Fahrzeug wäre dann na-
türlich auch mit Lenker, ohne Lenker geht nicht. 
Ja, was mache ich denn damit? Da ist dann, wenn 
diese Maschinerie wieder über Jahre so weiter 
geht, ein vielleicht sehr viel versprechendes Fahr-
zeugkonzept wieder weg. Würde ich sehr stark da-
für plädieren, dass es Möglichkeiten des konstruk-
tiven Austauschs gibt, zu dem, wo, wie muss ich, 
kann ich regulieren und was sind eigentlich Si-
cherheitsanforderungen und wie werde ich denen 
jetzt am besten gerecht. Weitere Beispiele nur 
ganz kurz: Wo eine andere Gruppe dran arbeitet, 
ist ein Gefährt, wo man Einkäufe hinter sich her-
fahren kann. Das dritte Thema ist autonomes Fah-
ren. Da bieten natürlich diese kleinen Fahrzeuge, 
gerade, wenn die jetzt nicht einspurig sind, son-
dern mehrspurig, eine ganze Menge an Gestal-
tungspotenzial. Und auch da muss man dann ir-
gendwie mit umgehen. Und all das sorgt für das 
Plädoyer, wir müssen eine höhere Geschwindig-
keit herkriegen und wir müssen auch Experimen-
tierräume kriegen, ganz unbedingt, weil, es gibt 
Fragen, wie die, die jetzt an mich adressiert 
wurde, in Bezug auf das, wie macht man das mit 
Kindern. Frage natürlich, wo sind Kinder mobil 
und wo könnte man mal Versuche starten, was 
denn dann passiert. Weil, das ist ja klar, auch die 
Kinder schützen, aber auch Kinder heranführen 
an ein neues Verkehrsmittel. Da kann ich mir zum 
Beispiel vorstellen, dass man bei diesem ein biss-
chen altmodischen Konzept der Spielstraße sagt, 
wenn da ohnehin nur 7 km/h offiziell gefahren 
werden darf, ist ja es vielleicht ein Raum, wo 
dann die Kinder sich auch bewegen dürfen. Und 
mit 30 km/h auf die Straße würde ich die natür-
lich auf keinen Fall schicken. Oder kann es denn 
Wege geben, so eine Art Schnellwege hin zur 
Schule an viel befahrenen Straßen, das nicht ir-
gendwie 50 Q7 jeweils irgendein Schulkind ir- 
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gendwo abliefert, sondern das die einen bestimm-
ten, aber dann sehr geschützten Weg, halt auch 
selbst zurücklegen. Im Hinblick darauf ein unbe-
dingtes Plädoyer auch für die Entwicklung neuer 
Lösungen in diesem Zusammenhang und auch re-
lativer Lösungen. Denn wenn ein Bürgersteig 
wirklich 2,5 Meter oder 3 Meter breit ist, dann 
kann ich da auch die Fahrzeuge abstellen. Und 
wenn er nur 1 Meter breit ist, dann kann ich es 
eben nicht. Das heißt, Gestaltungsspielraum ge-
rade im Hinblick auf diese Innovationsdynamik, 
die jetzt zu erwarten ist, Gestaltungsspielraum für 
lokale Lösungen, dafür würde ich unbedingt plä-
dieren, und den Städten dann auch etwas zu-
trauen. Beim schlimmsten Fall lernt man daraus. 
Da muss auch eine Art Lernsetting im sogenann-
ten Mindset – blödes Wort – entstehen. Und, wie 
kann ich das denn regeln, Gehwegnutzung oder 
Fußgängerzonennutzung? Da könnte man sich 
auch kreative Lösungen überlegen, Beispiel: Je 
nach Auslastung der Fußgängerzone ist oben alle 
200 Meter ein rotes oder grünes Licht. Wenn da 
überhaupt niemand ist, dann kann man mit so ei-
nem Fahrzeug da auch durchfahren. Wenn da na-
türlich viele Leute sind, dann sollte man das 
nicht, denn das belastet deutlich das Wohlfühl-
klima innerhalb einer Fußgängerzone. Begleitend 
würde ich unbedingt noch anraten, für dieses 
neuen Verkehrsmittel eine Art Kompetenzent-
wicklung – wie lerne ich denn richtig, darauf zu 
fahren – anzubieten, nicht nur für junge, sondern 
auch für Menschen unseres Alters, die halt mit ei-
nem ganz neuen Fahrzeugtyp konfrontiert sind. 
Und auch Aufbau von Innovationskompetenz, 
also Möglichkeiten von Fahrzeuggestaltungen in 
dem Sektor, die halt sicherer sind. Es fahren sich 
wirklich einige Fahrzeuge noch nicht sonderlich 
souverän, aber auch da gibt es Lösungsmöglich-
keiten. Also Plädoyer, habe ich ja schon abgege-
ben: mehr Innovationen wagen! Danke! Bitte?   

Vorsitzender: Danke sehr! …. Bitte kurz! 

Prof. Dr. Eckehard Fozzy Moritz: Das war das Plä-
doyer für die Experimentierräume, denn ich kann 
es noch nicht einschätzen. Zusammen aber mit 
dem Jugendinstitut… ich würde es ausprobieren. 
Ich würde es nicht ausschließen, aber jetzt eine 
Aussage zu treffen, da werde ich „hingenagelt“, 
dafür bin ich nicht kompetent genug. Ich würde es 
aber ausprobieren, auch Jüngere dann dahin zu 
führen, in entsprechend geschützten Räumen, um 

dann eine fundierte Aussage treffen zu können. 

Vorsitzender: Vielen Dank! Prof. Lemmer, bitte! 

Prof. Dr. Karsten Lemmer (Deutsches Zentrum f. 
Luft- und Raumfahrt e.V. – DLR): Vielleicht, ohne 
dass ich Herrn Bilger etwas wegnehmen möchte, 
vielleicht noch ein Hinweis: die BASt-Studie ist 
im November 2018 erschienen, so uralt ist sie 
nicht.  

Aber zum Thema, das war die eigentliche Frage, 
Alter und Sicherheit. Kinder sind im Verkehr be-
sonders gefährdet, das ist nicht nur eine Platti-
tüde, sondern es gibt eine Vielzahl von Untersu-
chungen. Der Hintergrund dazu ist, dass die moto-
rischen Fähigkeiten einfach eine Zeitlang brau-
chen, bis sie sich entwickeln. Das fängt im Klein-
kindalter an und entwickelt sich dann weiter. Es 
gibt einen relativ starken Schub zum Alter zwi-
schen 7 und 8 Jahren. Und man sieht es halt auch 
in den Lerncurricula in den Schulen. Es ist genau 
deshalb in der dritten, vierten Klasse typischer-
weise der Fahrradführerschein oder die Fahrrad-
prüfung angesiedelt. Wenn man sich das mal an-
schaut, dann sieht man, dass sie sich noch nicht 
völlig souverän und sicher im Straßenverkehr be-
wegen. Das ist sozusagen der erste Schritt. Es geht 
dann weiter, es gibt dann nochmal so einen 
Schub, der liegt so im Alter zwischen neun und 
zehn Jahren. Das ist so das Alter, wo Kinder an-
fangen, ich sage mal, routinierte, „automatisierte“ 
Abläufe zu realisieren. Das heißt sozusagen nicht 
mehr, ich muss jetzt daran denken, sondern es 
folgt dann sozusagen quasi automatisch, sich halt 
in diesem Verkehrsraum zu bewegen. Und was 
noch zu beachten ist, dass Kinder und Jugendli-
che bis zum Alter von 14 Jahren typischerweise 
eine längere Reaktionszeit haben als Erwachsene. 
Das heißt, sie brauchen einfach etwas länger, bis 
sie reagieren können. Der Hintergrund dazu ist, 
dass sie Schwierigkeiten haben, komplexe Situati-
onen entsprechend zu bewerten. Komplexität ha-
ben wir gerade in städtischen Raum relativ stark, 
das wissen wir auch aus anderen Forschungen 
zum automatisierten Fahren und anderen Frage-
stellungen. Eine Komplexität für Kinder und Ju-
gendliche heißt das, was wir mit vorausschauen-
dem Fahren auch bezeichnen. Also ein Beispiel, 
ganz einfach: Da fährt ein Auto, hält an, jetzt 
könnte gleich eine Tür aufgehen. Und wenn ich 
sozusagen mit meinem Roller dort jetzt unterwegs 
bin und das nicht antizipiere, dann fahre ich mög- 
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licherweise zu schnell hin und dann führt es zu 
einem Unfall. Und nach dem Unfall ist es dann 
egal, wer Schuld hatte, aber Prävention heißt 
sozusagen, auf beiden Seiten solche Situationen 
zu antizipieren. Und da ist es halt so das Alter 
14 Jahre, größenordnungsmäßig, wo wir sagen, das 
passt ganz gut. Des Weiteren wissen wir, dass 10 
bis 14-Jährige zu schnellerem und vielleicht auch 
etwas risikofreudigerem Fahren neigen. Das gilt 
insbesondere für männliche Vertreter in dieser Al-
tersgruppe. Geschwindigkeit ist einfach cool, und 
das ist sozusagen auch ein Stückchen Lebensge-
fühl an der Stelle. Das führt aber auch dazu, zu-
sammen mit den motorischen Fähigkeiten… Zum 
Beispiel das Thema Notbremsung. Also auch, 
wenn in einer komplexen Situation erkannt 
wurde, dass könnte jetzt kritisch werden, Not-
bremsung zu realisieren, ist dort halt eben nicht 
ganz trivial. Und wenn man Systeme hat, die 
keine Haltestange, keine Lenkstange haben, dann 
fehlt sozusagen neben diesem Lenkeffekt auch ein 
Stützeffekt. Das heißt, physikalisch ist es halt 
dann sehr schwierig, sozusagen überhaupt eine 
Notbremsung durchzuführen. Und es wurden ge-
rade auch die Verzögerungszeiten genannt. Von 
daher muss man gerade in der Altersklasse dort 
ein bisschen genauer schauen. Darüber hinaus 
vielleicht noch eine Bemerkung, auch das wissen 
wir aus Studien: das Mobilitätsverhalten von jun-
gen Menschen wird zunehmend kritischer. Eben 
kam schon die Bemerkung 50 Q7 Fahrzeuge, also 
das Elterntaxi zur Schule ist, sage ich mal, ein 
ganz wesentliches Thema, auch mit vielen Aspek-
ten der Verkehrssicherheit. Viele Kinder und Ju-
gendliche heute sind sozusagen immer weniger 
selbst mobil, im Sinne von „aus eigener Muskel-
kraft“. Und wenn man, was ich durchaus für ver-
nünftig halte, junge Menschen sehr früh auch an 
verschiedene Mobilitätsformen heranführt, gilt 
das dann auch für das Thema Elektrokleinstfahr-
zeuge. Viele Bewegungsabläufe… und, ich sage 
mal, das Feeling, das habe ich auch, wenn ich mit 
eigener Muskelkraft so einen Roller, ich sage es 
jetzt mal bewusst, so bewege. Es ist nicht zwin-
gend notwendig, das dort ein Hilfsantrieb oder, 
wie es hier vorgesehen ist, ein Vollantrieb dort 
entsprechend vorhanden ist. Vor diesem Hinter-
grund, jetzt rein aus den Altersgesichtspunkten. 
Zu dem Thema der rechtlichen Rahmenbedingun-
gen haben die Kollegen hier auch schon was ge-
sagt –, aber vor dem Hintergrund des Alters ist 

14 Jahre eine Größenordnung, wo man sagen 
kann, es ist eine durchaus magische Grenze an der 
Stelle. Vielen Dank dafür! 

Vorsitzender: Danke sehr! Frau Groenewold, bitte! 

Hilke Groenewold (Deutscher Blinden- und Seh-
behindertenverband e.V.): Ist das jetzt die letzte 
Frage?  

Vorsitzender: Nein, die vorletzte! 

Hilke Groenewold (Deutscher Blinden- und Seh-
behindertenverband e.V.): Ich hatte die Frage in-
wieweit… 

Vorsitzender: Ich habe extra drauf geachtet, dass 
die einzige Frau in der Runde nicht als letzte dran 
kommt! 

Hilke Groenewold (Deutscher Blinden- und Seh-
behindertenverband e.V.): Wäre doch nicht 
schlecht gewesen! Ich hatte die Frage, wie denn 
aus Sicht des Deutschen Blinden- und Sehbehin-
dertenverbandes die Tatsache bewertet wird, dass 
es jetzt schon Fahrzeuge gibt, die unterwegs sind 
und Fahrzeuge sowieso auch auf den Gehweg aus-
weichen werden. Generell haben wir in unserer 
Stellungnahme, die den Ausschüssen des Bundes-
rates zuging, eine Synopse mit angefügt. Da haben 
wir insgesamt die Bußgelder als zu niedrig erach-
tet, insbesondere auch für die Behinderung von 
Fußgängern. Und jetzt müsste vor allen Dingen 
auch ein sehr hohes Bußgeld, welches den Straf-
tatbestand der Nutzung des Gehweges auch emp-
findlich ahndet, wie zum Beispiel in Frankreich, 
eingeführt werden. Frankreich hatte 135 Euro da-
für erfasst. Generell sollte natürlich jetzt für die 
Fahrzeuge, die schon auf dem Weg sind, eine Auf-
klärungskampagne gestaltet werden, denn ich 
glaube, nicht jeden erreicht die Gesetzesänderung. 
Und gleichzeitig müssen auch die Kommunen in 
der Lage sein, Ordnungswidrigkeiten zu erfassen. 
Das ist ja immer meistens eher das Problem, dass 
auch das, was jetzt schon auf Gehwegen mit ande-
ren Fahrzeugen passiert, die da eigentlich nicht 
zugelassen sind, auch nicht mehr erfasst werden 
kann. Deshalb begrüßen wir vor allen Dingen 
auch, dass jetzt die Fahrzeuge nicht mehr auf Geh-
wegen zugelassen sind, denn es wäre für die Poli-
zei generell sehr schwierig gewesen, zu erfassen, 
welches Fahrzeug jetzt zugelassen ist und welches 
nicht. Generell haben wir auch in unserer Sy-
nopse bzw. in unserer Stellungnahme moniert, 
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dass wurde jetzt noch nicht erwähnt, dass die 
Kennzeichengröße für diese Fahrzeuge sehr klein 
ist. Das ist eine Schrift, die eigentlich nur mit 
dem…. Ja, ich weiß, es ist ein Problem. Aber ich 
glaube, wenn sozusagen eine Fahrerflucht vor-
liegt, ist das Kennzeichen wegen seiner Größe 
sozusagen nicht erfassbar. Das haben wir auch 
kommentiert, sie ist wirklich zu klein. Wir wün-
schen uns, und das ist jetzt auch in dem Rahmen 
wichtig, dass in der Unfallforschung auch erfasst 
wird, welches Alter die Unfallbeteiligten haben 
und ob eine Behinderung vorliegt. Denn das sind 
Kennzeichengrößen, die bisher nie erfasst wur-
den. Und die Kennzeichengrößen sind gerade für 
Menschen mit Behinderungen sehr wichtig, damit 
es auch ein bisschen offenkundiger wird, welche 
Gefahren für sie im Verkehrsraum bestehen. Und 
deshalb wünschen wir uns auch, dass die Bundes-
fachstelle Barrierefreiheit bei der begleitenden 
Forschung, die bei der Verordnung zu den Elekt-
rokleinstfahrzeugen vorgesehen ist, beteiligt ist, 
sodass auch die Sichtweise der Menschen mit Be-
hinderung in das Forschungsdesign mit eingeht.  

Anders bei der Ausnahmeverordnung, zu der wir 
eine sehr kritische Meinung haben und von der 
wir hoffen, dass sie jetzt im Prinzip auch mit die-
ser Gehwegverbannung ein bisschen vom Tisch 
ist. Aber falls sie trotzdem kommt, finden wir es 
sehr fragwürdig, dass man da sozusagen eine 
„Operation am offenen Herzen“ vornehmen will, 
das heißt, das man da mit dem Erlass sozusagen in 
realen Lebenssituationen forscht. Dazu bitten wir 
eindringlich, eine Studie außerhalb des Verkehrs-
raums in Auftrag zu geben.  

Vorsitzender: Vielen Dank! Herr Zemke bitte, last 
but not least! 

Lars Zemke (Elektric Empire - Bundesverband 
Elektrokleinstfahrzeuge e.V.): Okay, dann lege ich 
mal los! Ich habe mir jetzt noch ein paar Notizen 
gemacht. Ich werde erst zum Schluss auf die Frage 
von Frau Kluckert eingehen. Die BASt-Studie ist 
jetzt hier des Öfteren erwähnt worden. Die haben 
wir im Verband natürlich auch alle gelesen und 
wir haben sie auch sehr tief gelesen. Ich wollte 
dann nur nochmal sagen, die ist zwar 2018 her-
ausgekommen – da gebe ich Ihnen Recht, Herr 
Lemmer –, aber die ist eigentlich von 2014. Und 
die ist wirklich sehr alt. Von den Fahrzeugen, die 
da getestet wurden, das sind 9 Stück, sind gerade 
mal 3 für unsere Diskussion relevant. Das ist ein 

Roller, der ist in der dritten Prüfung auch kaputt 
gegangen. Die nächsten waren das Monowheel 
und das Skateboard. Herr Bodewig, Sie haben ge-
sagt: 45 km/h, um Gottes willen! Ich oute mich 
jetzt mal: ich bin fast 50 km/h schnell, ich fahre 
Skateboard. Aktuell in Bereichen, wo es erlaubt 
bzw. geduldet ist, und da kann ich, sehr gut geübt, 
sage ich hier jetzt bewusst, 38 km/h fahren, das 
geht. Ich will damit natürlich nicht hier in Berlin 
auf der Hauptstraße, Müllerstraße fahren und 
mein Leben riskieren, sondern ich möchte zum ei-
nen die Wahl haben und mich nicht….Zum Bei-
spiel mein Nachbar fährt morgens mit seinen SUV 
am Sonntag Brötchen holen und ist in zwei Minu-
ten wieder da. Ich fahre illegal mit meinem Skate-
board hin, gucke mich dreißigmal nach der Polizei 
um und bin dann wieder da und finde eigentlich, 
ich habe eine wesentliche emissionsfreie Fortbe-
wegung hinter mich gebracht. Natürlich kann ich 
auch laufen und ich kann auch mit dem Fahrrad 
fahren. Sie haben völlig Recht. Natürlich kann ich 
das machen, aber ich finde auch einfach, ich gehe 
mit der Zeit und stelle mich den Ansprüchen. …. 
Ja, es ist ja auch gut. Ich bin auch schon von der 
Polizei angehalten worden und ich bin auch be-
lehrt worden und das ist mir auch völlig klar. …. 
Ja gut, dann sagen Sie jetzt auch vorsätzlich. Es 
mag ja einfach sein. Aber ich denke, es geht ein-
fach darum, dass ich hier nochmal entsprechend 
sagen möchte, letzte Woche wurde von den Aus-
schüssen empfohlen, diese Fahrzeuge überhaupt 
nicht zuzulassen und sofort davon wegzugehen. 
In der BASt-Studie wurden sie nicht getestet, weil 
sie niemand fahren konnte. … Ja, warum nicht? 
Warum nimmt man dann eigentlich nicht Leute, 
die es fahren können, die es entsprechend zeigen 
können und die dann einfach dann auch belegt 
den Bremsweg sagen können, ob es 3,5 Meter sind 
oder 4,5 Meter. Dann haben wir jetzt hier klare Be-
lege dafür, wie was funktioniert und können uns 
auf irgendwas berufen, was funktioniert und rund 
ist.  

Dann wollte ich noch Segways erwähnen. Das war 
auch in der Studie, aber das wird von der Mobili-
tätsverordnung erfasst. Es gab die Teststrecke bzw. 
die Testjahre, wie man es auch nennen will. In 
Bamberg wird das gerade gemacht. Ich habe jetzt 
erfahren, da werden per Losverfahren die Tester 
bestimmt, weil so ein hoher Andrang ist. Die 
Leute wollen es also testen und annehmen. Das 
würde ich mir halt auch für die Geräte ohne Lenk- 
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stange wünschen und nicht, dass man hier pau-
schal sagt: das war’s. Und dann kann man sich 
das auch anschauen.  

Zu den Pedelecs. Ich weiß nicht, ich hatte das so 
gelesen, in meiner Recherche, dass am Anfang, als 
die Pedelecs herauskamen, waren die auch nicht 
sofort Pedelecs, sondern sie sollten auch eher in 
die Richtung Kraftfahrzeuge eingestuft werden. Da 
gab es ja im Hintergrund ein ziemliches Ringen. 
Letztendlich ist es nur ein mit Muskelkraft betrie-
benes entsprechendes Fahrzeug. Positiv ist, es 
wurden jetzt über 4 Millionen Geräte verkauft, es 
wurden dann eben Leute wieder mobiler gemacht. 
Leider sind viele Leute damit verunfallt, das muss 
man auch sagen, weil sie, sage ich mal, zu salopp 
herangegangen sind und die Geschwindigkeit un-
terschätzt haben. Aber auch da wieder: man sollte 
sich im Vorfeld über sein Fahrzeug informieren 
und auch entsprechend mit Augenmaß da range-
hen. Zu der Versicherung. Hoverboards zu versi-
chern mit 100 Euro, wie Frau Kluckert gerade er-
wähnte, das ist natürlich aus meiner Sicht fehl am 
Platz und sollte auch so nicht gehandhabt haben. 
Und, ich kann es nur nochmal sagen, es ist eben 
etwas für Kinder. Entweder führt man die Versi-
cherungspflicht ein, dann macht man das eben 
entsprechend kaputt oder dann gibt es die Fahr-
zeuge bald nicht mehr. Aber, okay, da hat Herr 
Brockmann gesagt, es sollten eigentlich möglichst 
alle versichert werden. Und, dass es Möglichkei-
ten gibt, sehe ich ja. Es gibt schon Leute, die fah-
ren mit einem Skateboard, die haben eine Versi-
cherung. Es gibt auch Leute mit Monowheels, die 
haben eine Versicherung. Da wollte ich bei den 
Monowheels noch sagen, das sind eben keine geh-
faulen Hipster, sondern alle im gesetzten Alter, 
die ich kenne, die mit einem Monowheel fahren, 

auch legal. Aber die wollen auch mehr Mobilität 
für sich persönlich feststellen und erfahren und 
das sehr positiv mitnehmen. Von daher: geben Sie 
den Fahrzeugen eine Chance! Und an den Ver-
kehrsausschuss: Mehr Platz für uns bitte! Danke! 

Vorsitzender: Vielen Dank! Ich darf mich zu-
nächst mal bei den Kollegen und Kolleginnen be-
danken, aber ganz besonders natürlich bei unse-
ren Sachverständigen, dafür, dass Sie sich hier so 
rege an der Diskussion beteiligt haben. Ich glaube, 
das hat uns allen sehr gut getan und zu neuen Er-
kenntnissen geführt. Seien Sie versichert, es ha-
ben mehrere Kolleginnen und Kollegen fraktions-
übergreifend gesagt, dass es hier große Einigkeit 
darüber gibt, dass es eine spannende Form von 
neuer Mobilität ist. Und wir haben ein Interesse 
daran, dass diese Mobilität sich auch bei uns in 
Deutschland entwickelt. Übrigens auch gerne mit 
Unternehmen aus unserem Lande. Worum es hier 
geht ist eben das „Wie“. Da müssen wir einen ver-
nünftigen Interessenausgleich finden, zwischen 
dem Interesse der Nutzer einerseits, aber eben 
auch den Interessen derer, die nicht mit Mikromo-
bilität unterwegs sind und dem gemeinsamen In-
teresse aller, nehme ich an, was die Sicherheit an-
geht. Herzlichen Dank! Ihnen allen noch ein schö-
nen Tag! Wir verabschieden auch die Gäste in nah 
und fern, in der ganzen Welt, die uns übers Netz 
gefolgt sind. Und die Kolleginnen und Kollegen, 
die an der Obleutebesprechung teilnehmen, bitte 
ich im Raum zu bleiben. Die anderen müssen uns 
leider verlassen. Herzlichen Dank nochmal! 
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